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1 Einleitung 

Der sehr rasch vollzogene Prozeß der deutschen Einigung 
zog für die soziale Sicherung der Menschen in den Fünf 
Neuen Bundesländern (FNL) und im Ostteil Berlinsl) eine 
vollständige Umgestaltung nach sich. Die staatliche Einheits
versicherung der DDR wurde in das nach Sicherungsberei
chen (Alter, Krankheit, Unfall) und z.T. auch nach Erwerbs
sektoren (Arbeiter, Angestellte, Knappschaft, Landwirte) 
gegliederte Sozialversicherungssystem der Bundesrepublik 
überführt. Ein zentraler Unterschied der neuen Organisations
form liegt dabei zum einen in der finanziellen und organisato
rischen Eigenständigkeit der Renten-, Kranken- und Unfallver
sicherung, ein zweites wesentliches Unterscheidungsmerkmal 
bildet die berufsständisch differenzierte Ausgestaltung der 
bundesdeutschen Sozialversicherung, wie sie insbesondere 
für die Landwirtschaft besteht. 

1.1 Außergewöhnliche inhaltliche und po
litische Anforderungen an das Kon
fliktverarbeitungsvermögen der Agrar
politik 

Diese spezifische Ausgestaltung beeinflußt natürlich auch 
die Umstände der Transformation des agrarsozialen Siche
rungssystems. Für die Erwerbstätigen in der Landwirtschaft 
der FNL bedeutet die Neuordnung nämlich, daß ihre soziale 
Sicherung sich in Zukunft im Rahmen eines Sondersystems 
bewegen soll, das auf die spezifischen Sicherungsbedürfnisse 
der bäuerlichen Familienbetriebe in der Bundesrepublik aus
gerichtet war. Die Beschäftigten in der Landwirtschaft der ehe
maligen DDR waren dagegen Mitglieder der staatlichen Ein
heitsversicherung und in dieser gleichzeitig renten-, kranken
und unfallversichert. Sie befanden sich demzufolge in einer 
Position, die ihrem Erwerbsstatus als de facto abhängig Be
schäftigte durchaus entsprach. Im Gegensatz dazu orientierte 
sich die landwirtschaftliche Sozialversicherung (LSV) in der 
Bundesrepublik von Anfang an den Besonderheiten ihres ver
sicherten Personenkreises. Im Mittelpunkt standen dabei der 
selbständige landwirtschaftliche Unternehmer und dessen Fa
milienangehörige, und damit Personengruppen, deren Vorsor
ge gegen die Risiken des Alters, der Krankheit und der Er
werbsunfähigkeit traditionell im Bereich des persönlichen ei
genverantwortlichen Handelns angesiedelt wurden. 

Dies erklärt zum einen die verspätete Einführung von land
wirtschaftlichen Pflichtversicherungen - Landwirtschaftliche 
Altershilfe (LAH): 1957; Landwirtschaftliche Krankenversiche-

1) Die im folgenden verwendete AbkOrzung FNL schließt neben den 
fünf neuen lindern den ebenfalls der Bundesrepublik beigetrete
nen Ostteil Berlins ein. 
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rung (LKV): 1972 - im Vergleich zur Absicherung abhängig 
Beschäftigter, liefert aber auch den Hintergrund für eine 
ganze Reihe sektorspezifischer Merkmale in der Ausgestal
tung des LSV-Systems der Bundesrepublik (Beispiel: Betriebs
und Haushaltshilfe). Hinzu kommt, daß eine bäuerliche 
Agrarverfassung offenbar immer von einer auf sie abgestimm
ten, in gewisser Hinsicht sogar durch sie erzeugten (vgl. Ha -
g e d o rn , 1989, S. 423-523) Agrarpolitik begleitet wird. Eine 
organisatorische Ansiedlung der agrarsozialen Sicherung in
nerhalb des Politikfeldes einer solchen Agrarpolitik muß 
daher zu einer intensiven Verflechtung agrar- und sozialpoliti
scher Entscheidungen und Instrumente führen. So ist eine 
weitere, zentrale Besonderheit des LSV-Systems zu erklären. 
Sie liegt darin, daß hiermit nicht allein die Zielsetzung verbun
den ist, die Inhaber landwirtschaftlicher Unternehmen und 
ihre Familien gegen die Risiken von Alter, Tod, Erwerbsunfä
higkeit, Krankheit und Unfall abzusichern, sondern auch 
agrarpolitische Zielsetzungen, einmal agrarstruktureller Art 
(z.B. durch die Hofabgabeklausel und Vorruhestandsregelun
gen) und zum zweiten einkommenspolitischer Natur (insbe
sondere durch Beitragsermäßigungen), verwirklicht werden 
sollen. 

Dem politischen Auftrag des Einigungsvertrags, das soziale 
Sicherungssystem der Bundesrepublik auf die FNL auszudeh
nen, stellt siGh folglich im Bereich der Agrarsozialpolitik die 
besondere Schwierigkeit entgegen, daß deren Institutionen, 
die auf eine bäuerliche Agrarverfassung zugeschnitten und 
mit einer entsprechenden Agrarpolitik verwobenen sind, auf 
eine im Entstehen begriffene, "gänzlich andere Agrarstruktur 
als in den alten Bundesländern" (Sc h o I z, 1992, S. 162) zu 
übertragen sind. Dieser Übertragungsprozeß stellt darüber 
hinaus nicht die einzige Neuordnungsaufgabe dar, die im Po
litikfeld Agrarsozialpolitik-in den kommenden Jahren zu be
wältigen ist. Gleichzeitig muß für die bevorstehende, generel
le Reform des agrarsozialen Sicherungssystems ein Konzept 
entwickelt werden, das nicht nur politisch konsensfähig ist, 
sondern auch die drängenden inhaltlich-sachlichen Probleme 
löst, z.B. dem wachsenden strukturell bedingten Finanzie
rungsdefizit Rechnung trägt und eine sozialrechtliche Gleich
behandlung von Landwirten und Arbeitnehmern hinsichtlich 
des Beitrags-Leistungs-Verhältnisses gewährleistet. Außerdem 
sind Reformfragen auf die agrarsozialpolitische Tagesordnung 
gelangt, die hier in ihrer gegenwärtigen Aktualität bislang 
nicht zu verzeichnen waren, vor allem die Frage der sozial
rechtlichen Behandlung der Bäuerin und der Übertragung der 
Pflegeversicherung auf den Agrarbereich. Mit anderen 
Worten: die zeitliche Kumulation der o.g. Reformnotwendig
keiten stellt die beteiligten Akteure - Ministerien, Verbände, 
Abgeordnete und Sozialversicherungsträger - vor außerge
wöhnlich schwierige Anforderungen, die nicht nur die Erar
beitung entsprechender Gesetzesänderungen betreffen, son
dern auch die Konsensbildung und die offenbar schwieriger 
werdende Vermittlung der Entscheidungsergebnisse an die 
landwirtschaftliche Basis. 
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1.2 Bisherige Schritte zur Neuordnung der 
agrarsozialen Sicherung in den neuen 
Bundesländern 

Der bisherige Prozeß der Übertragung des agrarsozialen Si
cherungssystems der Bundesrepublik auf die FNL verlief in 
mehreren Etappen. Zunächst wurde mit dem Staatsvertrag 
(1990) das Sozialversicherungssystem der DDR in den Grund
prinzipien dem System der Bundesrepublik angenähert, 
wobei der Gedanke einer gesonderten sozialrechtlichen Ein
ordnung der in der Landwirtschaft erwerbstätigen Menschen 
noch keine Rolle spielte (vgl. Sc h e e I e , 1991). Der bereits 
kurze Zeit nach Inkrafttreten des Staatsvertrags verabschiedete 
Einigungsvertrag (1990), mit dem die auf dem Gebiet der DDR 
durch das Verfassungsgesetz der DDR vom 22.07.1990 neu ge
schaffenen Bundesländer der Bundesrepublik beigetreten 
sind, enthielt bereits eine Konkretisierung der im Staatsvertrag 
allgemein verfügten Einführung des gegliederten Systems der 
Sozialversicherung zum 01.01.1991 in den FNL. Für die Agrar
sozialpolitik beinhaltete er die Übertragung der Landwirt
schaft.liehen Krankenversicherung (LKV) und der Landwirt
schaft.liehen Unfallversicherung (LUV) auf das Beitrittsgebiet. 

Die vereinbarte Einführung von LKV und LUV fand ihren 
konkreten Ausdruck in der Gründung einer landwirtschaftli
chen Berufsgenossenschaft und einer landwirtschaftlichen· 
Krankenkasse in Berlin, deren Zuständigkeit sich auf das ge
samte Beitrittsgebiet erstrecken sollte. Allerdings enthielt der 
Einigungsvertrag auch eine (von Sachsen inzwischen genutz- _ 
te) Ermächtigung der FNL zur Einrichtung eigener landwirt
schaftlicher Berufsgenossenschaften (LBG) und landwirt
schaftlicher Krankenkassen. Für die Gartenbaubetriebe in den 
FNL wurde dagegen die bestehende bundesweite Zuständig
keit der Gartenbauberufsgenossenschaft in Kassel auf das Bei
trittsgebiet erweitert. Abweichend von diesen Übertragungs
lösungen sollte die Absicherung der ostdeutschen Landwirte 
für den Fall des Alters und der Erwerbsunfähigkeit zunächst 
noch im Rahmen der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) 
erfolgen und das in der Bundesrepublik geltende Sondersy
stem der Landwirtschaft.liehen Altershilfe (LAH) vorerst nicht 
eingeführt werden. Für diesen Bereich galten die diesbezügli
chen Vorschriften des Gesetzes über die Sozialversicherung 
der ehemaligen DDR (SVG vom 28.06.1990) als Bundesrecht 
bis zum 31.12.1991 (mit einigen Ausnahmen) grundsätzlich 
weiter. Zum 01.01.1992 erfolgte dann durch das Rentenüber
leitungsgesetz die Überleitung des westdeutschen Renten
rechts auf das Beitrittsgebiet, so daß nunmehr in ganz 
Deutschland ein einheitliches Rentenrecht gilt, mit der o.g. 
Ausnahme der selbständigen landwirtschaftlichen Unterneh
mer: Während der Landwirt in Westdeutschland im Sondersy
stem der LAH versichert ist, ist für den landwirtschaftlichen 
Unternehmer in den FNL weiterhin die GRV zuständig. 

1.3 Problemstellung: Charakteristika und 
Schwierigkeiten in der Übergangspha
se und durch die Übertragungslösung 

Der folgende Beitrag bietet zunächst eine abrißartige Dar
stellung des bisherigen Transformationsprozesses in seinen hi
storischen Etappen, gegliedert nach Sicherungssystemen, und 
will auf einige Probleme aufmerksam machen, die aus der 
Umstellung der sozialen Sicherung für die in der Landwirt
schaft Erwerbstätigen der FNL entstehen. Diese Überlegungen 
sollen (sowohl für die gegenwärtige Übergangsphase als auch 
für die vollendete Übertragungslösung) nacheinander für die 
Kranken-, Unfall- und Alterssicherung der Landwirte ange
stellt werden, die dabei unter folgenden Aspekten betrachtet 
werden: Angemessenheit der sozialen Absicherung, Finanzie
rung und Beitragsgestaltung, spezielle Verteilungswirkungen, 
strukturr'elevante Effekte und politisches Konfliktpotential. 

LANDBAUFORSCHUNG VÖLKENRODE 

Einen gewissen Schwerpunkt bildet dabei ein Vergleich der 
Beitrags-Leistungs-Relation in der GRV, in der die landwirt
schaftlichen Unternehmer der FNL gegen Alter, Tod und Er
werbsunfähigkeit versichert sind, mit denjenigen im Sonder
system der LAH, das bis auf weiteres nur in den alten Bundes
ländern gi~.t. Die Untersuchung geht im übrigen davon aus, 
daß die "Ubertragungslösung", d.h. die Anwendung des in 
ihren spezifischen Gestaltungsstrukturen unveränderten 
agrarsozialen Sicherungssystems Westdeutschlands auf die 
FNL, die politisch favorisierte Option darstellt. Auch sollen die 
Wechselwirkungen zu der bis 1994 geplanten Reform des Sy
stems allenfalls am Rande betrachtet werden. 

2 Krankenversicherung der Landwirte 

Die durch den Einigungsvertrag zum 01.01.1991 auch im 
Beitrittsgebiet in Kraft gesetzte LKV versichert in der "alten" 
Bundesrepublik hauptberuflich tätige landwirtschaftliche Un
ternehmer, deren mitarbeitende Familienangehörige, sowie 
Altersgeldbezieher und Altenteiler. Nebenerwerbslandwirte 
sind in der Regel über ein außerlandwirtschaftliches Beschäf
tigungsverhältnis in der allgemeinen Krankenversicherung 
pflichtversichert. Aus den für die LKV des Beitrittsgebiets fest
gelegten Kriterien für die Abgrenzung des versicherten Perso
nenkreises ergibt sich, daß nur ein geringer Teil der Erwerbs
tätigen in der Landwirtschaft der FNL in der LKV versichert ist. 

2.1 Ausgestaltung und soziale Sicherung 

Wie im alten Bundesgebiet stellt die Versicherungspflicht in 
der LKV des Beitrittsgebiets auf die Unternehmereigenschaft 
ab bzw. den Status als hauptberuflich mitarbeitendes Fami
lienmitglied, und fordert außerdem, daß das Unternehmen 
eine auf Bodenbewirtschaftung beruhende "Existenzgrundla
ge" bietet, wobei die Bezeichnung "Mindestgröße" in Anbe
tracht der geltenden Größenordnungen wohl zutreffender er
scheint. Im Beitrittsgebiet gilt bislang die von der Landwirt
schaftlichen Alterskasse (LAK) Oldenburg-Bremen übernom
mene Festsetzung der Mindestgrößen, die u.a. eine Fläche 
von 4 ha landwirtschaftlicher Nutzung (40 ha Forst, 1,25 ha 
Sonderkulturen) vorsieht (vgl. L eh I e et al., 1992, S. 18). 
Auch sogenannte landwirtschaftliche Kleinstunternehmer, 
deren Unternehmen unter der Mindestgröße liegt, können in 
der LKV versichert werden, wenn sie bestimmte Einkom
mensgrenzen nicht überschreiten. 

Sehr viel schwieriger gestaltete sich die Beantwortung der 
Frage, ob Mitglieder von landwirtschaftlichen Produktionsge
nossenschaften bzw. (nach deren Auflösung) Angehörige in 
genossenschaftlicher Form oder in der Form anderer juristi
scher Personen weitergeführter Nachfolgeorganisationen der 
LPGen in die LKV einbezogen werden · sollen. Im Ergebnis 
wurde die Überlegung, daß Mitglieder von LPGen als Anteils
eigner generell in der LKV zu versichern seien, nicht in die 
Tat umgesetzt. Folgende Regelung wurde stattdessen getrof
fen: Wenn mehrere Personen gemeinsam ein Unternehmen 
der eben genannten Art betreiben, gelten sie dann als land
wirtschaftliche Unternehmer und sind damit versicherungs
pflichtig in der LKV, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen: 
Sie müssen "hauptberuflich außerhalb eines versicherungs
pflichtigen Beschäftigungsverhältnisses im Unternehmen tätig 
sein oder in das Unternehmen Flächen eingebracht haben, 
die zum Zeitpunkt der Einbringung eine auf Bodenbewirt
schaftung beruhende Existenzgrundlage bildeten und von 
ihnen bis zu diesem Zeitpunkt mindestens ein Jahr als land
wirtschaftliches Unternehmen selbst bewirtschaftet worden 
sind" ( M ü 11 er, 1991, S. 1 lf.) und zwar in einem Unterneh-
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men mit spätestens bis zum 01.01.92 zulässiger Rechtsform. 
Dabei kann die geforderte einjährige Flächenbewirtschaftung 
durch eine frühere LPG-Mitgliedschaft ersetzt werden (eben
da). 

Allerdings ist dabei zu beachten, daß die Versicherungs
pflicht in der LKV einer anderweitig bestehenden Versiche
rungspflicht nachgeordnet ist. Bevor eine Versicherungspflicht 
in der LKV eintreten kann, muß deshalb geprüft werden, ob 
nicht - insbesondere bei Angehörigen von Unternehmensfor
men, die als juristische Person geführt werden - ein versiche
rungsrechtlich relevantes Beschäftigungsverhältnis zugunsten 
einer allgemeinen Krankenversicherung vorliegt. Entschei
dend hierfür ist, ob ein entsprechendes Arbeitsentgelt für die 
Beschäftigung gezahlt wird, und auch der Umstand, daß der 
Beschäftigte "keinen maßgeblichen Einfluß auf die Geschicke 
der Genossenschaft kraft eigenen Anteils am Genossen
schaftsvermögen geltend machen" kann (Mü 11 er, 1991, S. 
32). . 

Wie wird nun die Formulierung "maßgeblicher Einfluß" in 
der Verwaltungspraxis gehandhabt? Bei landwirtschaftlichen 
Unternehmern, die einen Einzelbetrieb im Haupterwerb be
wirtschaften, und bei Unternehmen, die als Personengesell
schaft etwa in der Form einer Gesellschaft Bürgerlichen 
Rechts geführt werden, ist die Unternehmereigenschaft im 
Sinne einer LKV-Beitragspflicht klar erkennbar und daher in 
aller Regel gegeben. Sehr viel schwieriger ist die Klärung bei 
Betrieben, die als GmbH geführt werden. Hier wird in der 
Regel von der zuständigen LKK der Gesellschaftervertrag an
gefordert, um aus dessen Ausgestaltung Rückschlüsse über 
eine etwaige Zuordnung als landwirtschaftlicher Unternehmer 
zu gewinnen. Von dem erwähnten "maßgeblichen Einfluß" 
auf die Geschicke der GmbH als maßgeblichem Kriterium zur 
Einordnung als landwirtschaftlicher Unternehmer wird dann 
ausgegangen; wenn der Gesellschafter über 50 o/o der Anteile 
oder aber mindestens 25 o/o mit Sperrminorität besitzt. Wenn 
landwirtschaftliche Erwerbstätige in Betrieben arbeiten, die als 
eingetragene Genossenschaft weitergeführt werden, und 
einen Genossenschaftsanteil besitzen, ist dagegen in der 
Regel eine Versicherungspflicht in der LKV ausgeschlossen. 
Von der landwirtschaftlichen Unternehmereigenschaft wird in 
diesem Fall nicht ausgegangen, da Entscheidungen in einer 
Genossenschaft in der Genossenschaftsversammlung getrof
fen werden und daher von einem maßgeblichen Einfluß des 
einzelnen Genossenschaftsmitglieds nicht ausgegangen 
werden kann. 

Infolge dieser Bestimmungen handelt es sich bei den in der 
LKV des Beitrittsgebiets versicherten Landwirten in der Regel 
um Haupterwerbslandwirte, die vornehmlich in Einzelbetrie
ben oder als Personengesellschaften organisierten Betrieben 
wirtschaften. Infolgedessen sind die Versichertenzahlen der 
LKK im Beitrittsgebiet bislang gering: Zum 01.01.1992 waren 
in der LKV Berlin, die für die FNL zuständig ist, 3 308 und bei 
der Krankenkasse für den Gartenbau 3 438 landwirtschaftliche 
Unternehmer versichert (Landwirtschaft in den Neuen Län
dern, 1992, S. 4). Neuere Daten zeigen, daß die Zahl der versi
cherten Unternehmer bis zum April 1992 zwar gestiegen ist, 
insgesamt aber auf einem niedrigen Niveau verblieb. Die 
Mehrzahl der in der Landwirtschaft des Beitrittsgebiets Er
werbstätigen ist demnach in der allgemeinen gesetzlichen 
Krankenversicherung versichert. 

Welche Folgen ergeben sich nun aus der unterschiedlichen 
Zuordnung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigen hinsicht
lich ihrer Krankenversicherung? Die Leistungsgewährung der 
LKV stimmt fast vollständig mit den Leistungen der allgemei
nen gesetzlichen Krankenversicherung überein, so daß sich 
für die soziale Absicherung aus der Zugehörigkeit zu verschie-
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denen Sicherungssystemen keine grundsätzlichen Unterschie
de ergeben. Allerdings erhalten in der LKV versicherte Land
wirte im Krankheitsfall kein Krankengeld, sondern haben in 
der Regel Anspruch auf Betriebs- und Haushaltshilfe. Hier 
handelt es sich um eine spezifische, auf bäuerliche Familien
betriebe ausgerichtete Maßnahme: Durch die Stellung einer 
Ersatzkraft soll verhind~rt werden, daß der krankheitsbeding
te Ausfall von Arbeitskraft möglicherweise betriebsgefährden
de Folgen nach sich zieht. Für Erwerbstätige in Betrieben mit 
größerem Arbeitskräftebesatz oder in genossenschaftlicher 
Unternehmensform scheint dagegen das in der GKV gewährte 
Krankengeld die dem sozialen Sicherungsbedarf adäquatere 
Leistung zu sein. Für viele Wieder- und Neueinrichter mit Fa
milienbetrieben ist jedoch die Betriebs- und Haushaltshilfe 
dem Sicherungsbedarf angemessen. 

Allerdings ergibt sich für Wieder- und Neueinrichter bäuer
licher Einzelbetriebe die Schwierigkeit, daß die Absicherung 
über die Betriebs- und Haushaltshilfe im alten Bundesgebiet 
vornehmlich im Bereich der LAH und nicht in der LKV ange
siedelt ist und diese Zuordnung auch im Beitrittsgebiet gelten 
soll, obwohl hier die LAH noch nicht existiert, so daß eine so
ziale Sicherungslücke in der Übergangsphase entstanden ist. 
Die LKV gewährt Betriebs- und Haushaltshilfe lediglich bei 
Krankenhausaufenthalten des Unternehmers oder seiner Ehe
frau, wenn diese länger als zwei Wochen andauern und auf 
dem Betrieb kein Arbeitnehmer oder hauptberuflich mitarbei
tender Familienangehöriger ständig beschäftigt ist. Die LAH 
dagegen gewährt Betriebs- und Haushaltshilfe bei Kuraufent
halten, Frühheilbehandlung, amtlich verordneter Erholung 
und insbesondere auch bei ambulanter Heilbehandlung, 
Schwangerschaft und im Todesfall. Schätzungen zufolge ent
fallen allein 80 o/o der Kosten für die Betriebs- und Haushalts
hilfe insgesamt auf deren Gewährung bei ambulanter Be
handlung. Entsprechend dieser Aufgabenzuordnung in den 
alten Bundesländer, die vor allem dazu dient, auch Nebener
werbslandwirte in den Genuß dieser Leistungen zu bringen, 
gewährt die für das Beitrittsgebiet zuständige LKK Berlin Be
triebs- und Haushaltshilfe vornehmlich bei stationärer Heilbe
handlung, nicht dagegen bei ambulanter Behandlung. Aller
dings hat di~ neu gegründete sächsische LKK angekündigt, 
daß sie Betriebs- und Haushaltshilfe auch bei ambulanter 
Heilbehandlung gewähren will, vorausgesetzt, die Bewirt
schaftung des Unternehmens ist während der ambulanten Be
handlung gefährdet (Agra-Europe, 19920, S. 10). 

2.2 Finanzierungs- und Verteilungswirkun
gen 

Im Unterschied zum Bereich der sozialen Absicherung sind 
im Bereich der Finanzierung gravierende Probleme und Un
gleichbehandlungen infolge der Zuordnung zu unterschiedli
chen Versicherungssystemen zu erwarten, da diese Auswir
kungen auf die jeweilige Beitragsbelastung nach sich zieht. 
Der Bund beteiligt sich in erheblichem Umfang an der Finan
zierung der LKV der alten Bundesländer, indem er die für Al
tenteiler und deren Familienangehörige anfallenden Lei
stungsausgaben zum überwiegenden Teil übernimmt und da
durch die aktiven Landwirte von Beiträgen entlastet2). Infolge 
der Definition des versicherten Personenkreises besteht in der 
LKV Berlin keine analoge Versichertengruppe von Landwir
ten im Ruhestand. Ihre Versichertenstruktur ist insofern be
sonders günstig. Aus dem Erwerbsleben ausgeschiedene Er-

2) Daß Versuche der Rechtfertigung dieser Bundesmittel durch eine 
"Alte Last", eine ungünstige Verslchertenstruktur oder ein etwaiges 
Strukturdeßzlt nicht hahbar sind, Ist an anderer Sielle dargelegt 
wonlen(vg]. Hagedorn, 1982b). 
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werbstätige von landwirtschaftlichen Betrieben der ehemali
gen DDR sind Mitglieder der allgemeinen Krankenversiche
rung. Da der Bund in den alten Bundesländern die Aufwen
dungen für die analoge Personengruppe trägt, sofern diese 
nicht durch Beiträge der Altenteiler gedeckt sind,-ist in erster 
Linie der Bund der Nutznießer dieser Regelung. Anstatt durch 
Bundeszuschüsse werden die Krankenversicherungsausgaben 
der o.g. Altenteiler durch Beiträge nichtlandwirtschaftlicher 
Erwerbstätiger finanziert, die insofern im Vergleich zu den 
nichtlandwirtschaftlichen Erwerbstätigen in Westdeutschland 
eine Mehrbelastung tragen. 

Da in der LKV des alten Bundesgebietes wie in der LKV des 
Beitrittsgebietes nur die Kosten für die aktiven landwirtschaft
lichen Unternehmer, deren Ehegatten und die hauptamtlich 
mitarbeitenden Familienangehörigen aufzubringen sind, erge
ben sich in dieser Hinsicht keine Ost-West-Unterschiede. Als 
problematisch im Sinne einer Verzerrung der Wettbewerbs
chancen unterschiedlicher Unternehmensformen muß aller
dings der Umstand angesehen werden, daß in der Landwirt
schaft des Beitrittsgebietes tätige Versicherte in der LKV weit 
günstiger versichert sind als andere landwirtschaftliche Er
werbstätige, die z.B. wegen ihres Arbeitnehmerstatus oder 
einer genossenschaftlichen Organisationsform ihrer Betriebe 
Mitglieder der allgemeinen Krankenversicherung geworden 
sind. Die unterschiedlichen Beitragsentwicklung in den Orts: 
krankenkassen und der landwirtschaftlichen Krankenkasse ab 
dem 01.01.1991, wie in Übersicht 1 dargestellt, macht dies 
deutlich: Während zum 01.01.1991 der Höchstbeitrag in der_ 
Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) und der Beitrag in Bei
tragsklasse 10 der LKK Berlin mit 288,- DM identisch waren, 
stieg der Beitrag der Ortskrankenkassen kontinuierlich auf 
460,80 DM an, während der Beitrag in Beitragsklasse 10 der 
LKK Berlin auf dem Stand des 01.01.1991 gehalten werden 
konnte und auch in den übrigen Beitragsklassen der LKK 
keine Beitragserhöhungen erforderlich waren. 

Die seit dem 01.01.1992 zu verzeichnende deutliche Zunah
me der in der LKV versicherungspflichtigen landwirtschaftli
chen Unternehmer ist allerdings z.T. auch das Nebenprodukt 
einer Regelung des Landwirtschafts-Anpassungsgesetzes. 
Danach haben Wiedereinrichter landwirtschaftlicher Betriebe 
bei der Auflösung bzw. Umwandlung von landwirtschaftli
chen Produktionsgenossenschaften Vorrang bei der Erfüllung 
ihrer Ansprüche. Sie können innerhalb eines Monats nach Be
endigung der Mitgliedschaft einen Abschlag in Höhe des An
spruchs auf Rückzahlung der Inventarbeiträge verlangen. Da
gegen können die Nachfolgeunternehmen der LPGen bei Mit-

gliedern, die ihr Kapital außerlandwirtschaftlich nutzen 
wollen, die Rückzahlung bis zu fünf Jahre lang verZÖgern 
(vgl. Novellierung des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes, 
1991, dabei insbes. § 49, Abs. 1, bzw. Abs. 3). Auf diese Weise 
wurde ein starker Anreiz für ehemalige Erwerbstätige in der 
Landwirtschaft oder deren Erben geschaffen, einen landwirt
schaftlichen Betrieb zu gründen. Als landwirtschaftliche Un
ternehmer werden diese versicherungspflichtig zur LKV und 
LUV, stellen aber, da es sich meist um ältere Personen han
delt, meist ungünstige Risiken in der LKV dar, bewirtschaften 
zumeist Betriebe mit geringer Flächenausstattung und sind 
damit zumeist in eher niedrigeren Beitragsklassen versichert. 
Daher wird nachvollziehbar, daß "echte• Wieder- und Neuein
richter dieser Sondergruppe, die sie im Zuge des Solidaraus
gleichs der LKV mitfinanzieren müssen, reserviert gegenüber
stehen. 

Worauf ist nun die trotzdem günstige Beitragsentwicklung 
zurückzuführen? Einmal wäre denkbar, daß der Krankenstand 
in der LKK Berlin im Vergleich zu den allgemeinen gesetzli
chen Krankenkassen niedriger liegt. Allerdings lassen die ein
schlägigen Statistiken des BMA für die LKK Berlin kein signifi
kant günstigeres Bild erkennen. Denkbar wäre auch, daß die 
schlechtere Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum des 
Beitrittsgebiets zu einer geringeren Inanspruchnahme ärztli
cher und zahnärztlicher Leistungen und damit zu einer günsti
geren Kostenentwicklung geführt hat. Das zentrale Moment 
dürfte allerdings die oben dargestellte günstige Risikostruktur 
der LKV sein, die aus der Ausklammerung des Großteils der 
ehemaligen Erwerbstätigen der Landwirtschaft der DDR und 
deren Einordnung in das System der allgemeinen gesetzlichen 
Krankenversicherung geschaffen wird, wobei abzuwarten 
bleibt, inwiefern die Einbeziehung der eben beschriebenen 
Sondergruppe der älteren Wieder- und Neueinrichter dazu 
führt, daß die Auseinanderentwicklung der Beiträge in der all
gemeinen gesetzlichen Krankenversicherung und der LKV 
keine Fortsetzung findet. Einiges spricht dafür, daß dieser Per
sonenkreis älterer Wieder- und Neueinrichter bald zur 
Gruppe der ehemaligen landwirtschaftlichen Unternehmer 
zählt und dann der Finanzierung aus Bundesmitteln unter
liegt. Insofern scheint eine Nivellierung der Beitragsunter
schiede zwischen LKK und allgemeiner Krankenversicherung 
eher unwahrscheinlich zu sein. Die sich daraus ergebenden 
Belastungsunterschiede, die den Wettbewerb zwischen den 
Unternehmensformen beeinflussen, sind deshalb vermutlich 
von dauerhafter Natur. 

Eine weitere sozialrechtliche Benachteiligung von Organi-
sationsformen, die keine Versiche

Übersicht l: Entwlcldung der Höchstbeiträge in den Ortskrankenkassen des Bei
trittsgebiets und der Landwlrtschaftllchen Krankenkasse Berlin 

rungspflicht in der LKV, sondern in 
einer anderen gesetzlichen Kran
kenkasse auslösen, ist in der unglei
chen Behandlung von Ehegatten 
selbständiger Landwirte zu sehen. 
Während diese in der LKV bei ihren 
Ehegatten beitragsfrei mitversichert 
sind, auch wenn sie in erheblichem 
Maße mitarbeiten, schlägt sich ihre 
Erwerbstätigkeit im Falle eines Ar
beitnehmerstatus oder anderer Or
ganisationsformen ihrer Betriebe in 
einer eigenen Beitragspflicht nie
der. Die Folge ist eine höhere Bei
tragslast der Beschäftigten und Un
ternehmen insgesamt. 

Zeit- AOK-Höchstbeitrag1 > LKK Berlin - in % 
punkte Höchstbeitrag2 ) 

1.1.91 288,-- DM 288 DM 100,00 
1. 7 .91 326,40 DM 288 DM 88,24 
1.1. 92 460,80 DM 288 DM 62,50 

1) Durchschnittlicher Beitragssatz der AOKen des Beitrittsgebiets, angewendet auf 'die je-
weilige Bemessung~renze. 

2) Beitrag in Beitragskasse 10, über 100 000 DM Flächenwert 

~: Nach Angaben im Bundesarbeitsblatt 3/91, S. 52; 9/91, S. 47; 3/92, S. 23; sowie 
Soziale Sicherheit in der Landwirtschaft (SdL) 1/91, S. 209, 3/91, S. 540; 1/92, S. 
165; 2/92, s. 260 
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3 I.an.dwJrtschaftllche Unfallversicherung 

Wie die LKV, so wurde auch die LUV durch den Einigungs
vertrag zum 01.01.91 auf die FNL übertragen, wobei bis zum 
01.01.92 in Teilbereichen des Leistungsrechts noch Vorschrif
ten des Rechts der ehemaligen DDR Anwendung fanden. 
Nunmehr finden seit dem 01.01.92 SGB VI und RVO ohne 
Ausnahme Anwendung, allerdings weitgehend für neu einge
tretene Schadensfälle, in bestimmten Bereichen jedoch auch 
für Altfälle mit "leistungsneubegründender Wirkung" (vgl. 
L eh I e et al., 1992, S. 39). Mitglied der LUV ist der Unterneh
mer, der ein versichertes Unternehmen unterhält, unabhängig 
von der Rechtsform, in der dieses betrieben wird. Auch die 
eingetragenen Genossenschaften sind als juristische Person 
Mitglied der LUV. Unterschiedliche Zuordnungen wie im Be
reich der LKV bestehen hier nicht. 

3.1 Ausgestaltung und soziale Sicherung 

Allerdings weist die LUV einige sektorspezifische Beson
derheiten auf, deren Übertragung auf die hinsichtlich Be
triebsformen und Arbeitkräftebesatz deutlich andersartige 
Landwirtschaft des Beitrittsgebiets als nicht unproblematisch 
erscheint. Ursprünglich zur Ablösung der Haftpflicht des Un
ternehmers gegenüber seinen Mitarbeitern im Schadensfall 
konzipiert, hat die LUV im Gefolge der Abnahme von Fremd
arbeitskräften in der Landwirtschaft der alten Bundesrepublik 
mehr und mehr den Charakter einer genossenschaftlichen Ei
genhilfe angenommen, die allerdings mit beträchtlicher Unter
stützung durch Bundeszuschüsse realisiert wird (1992: 615 
Mio DM). Besonderheiten gegenüber der gewerblichen Un
fallversicherung weist die LUV insbesondere im Leistungsbe
reich und im Bereich der Finanzierung auf. So richtet sich die 
Beitragsbemessung der LUV nicht nach der Lohnsumme wie 
im Bereich der gewerblichen Unfallversicherung, sondern 
nach spezifischen, durch die einzelnen LBGen im Rahmen der 
weit gefaßten gesetzlichen Bestimmungen gewählten Bei
tragsbemessungsgrundlagen. Während in der gewerblichen 
Unfallversicherung den Unfallrenten immer das Arbeitsein
kommen des Verletzten im Jahr vor dem Unfall zugrunde 
gelegt wird, wobei bestimmte Mindestbeträge nicht unter
schritten werden dürfen, orientiert sich die LUV nur bei den 
Leistungen für abhängig Beschäftigte und mitarbeitende Fami
lienangehörige an dieser Verfahrensweise. Für die Gruppe der 
landwirtschaftlichen Unternehmer und deren Ehegatten 
werden dagegen alle vier Jahre durch eine Vertreterversamm
lung der Selbstverwaltung die sogenannten durchschnittlichen 
Jahresarbeitsverdienste festgelegt, die als Grundlage für die 
Bemessung der Verletztenrente dieser Personengruppe 
dienen. Diese Verletztenrenten liegen deutlich unter den Lei
stungen der gewerblichen Unfallversicherung und der mitar
beitenden Familienangehörigen in der Landwirtschaft, werden 
jedoch bei einer Erwerbsminderung über 50 o/o durch eine 
vom Bund finanzierte Schwerverletztenzulage angehoben. Ein 
weiteres Spezifikum der LUV stellt die Betriebs- und Haus
haltshilfe dar, die im Bereich der LUV dann gewährt wird, 
wenn ein mehr als zweiwöchiger Krankenhausaufenthalt als 
Folge eines Arbeitsunfalls erforderlich ist. 

Für die Betriebe des Beitrittsgebiets erscheint auch hier wie
derum fraglich, ob die Leistungsart Betriebs- und Haushaltshil
fe für alle in den FNL entstehenden Unternehmensformen der 
Landwirtschaft eine adäquate Einrichtung der sozialen Absi
cherung darstellt. Im übrigen gilt die bezogen auf das alte 
Bundesgebiet wiederholt vorgetragene Kritik an der unzurei
chenden Leistungshöhe infolge niedrig angesetzter durch
schnittlicher Jahresarbeitsverdienste in besonderem Maße für 
d ie Verletztenrenten in den FNL, da hier der Absicherung im 
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Familienverbund häufig eine geringere Rolle zukommt als in 
der durch den bäuerlichen Familienbetrieb geprägten Agrar
struktur der alten Bundesrepublik. So werden Betriebe, die in 
der Form von Gesellschaften Bürgerlichen Rechts geführt 
werden, in der alten Bundesrepublik häufig von miteinander 
verwandten Mitunternehmern geführt, etwa als sogenannte 
Vater-Sohn-Betriebe. Im Beitrittsgebiet sind dagegen Betriebe 
in dieser Rechtsform entstanden, die von z.T. bis zu 15 Perso
nen als Mitunternehmern betrieben werden, die miteinander 
weder verwandt noch verschwägert sind, durch die besseren 
Fördermöglichkeiten aber dazu bewogen worden sind, einen 
Betrieb in Form einer Personengesellschaft einzurichten. Von 
einer Absicherung im Familienverbund kann bei diesen Un
ternehmen keine Rede sein. 

Allerdings ist der durchschnittliche Jahresarbeitsverdienst 
der LBG Berlin auf dem Stand der LBGen der westlichen Bun
desgebiets festgelegt worden. Da die durchschnittlichen Er
werbseinkommen in den FNL unter denen der alten Bundes
länder liegen, ist dadurch der Leistungsabstand zwischen 
landwirtschaftlichen Unternehmern und deren Ehegatten ein
erseits und den übrigen Beschäftigten andererseits kleiner ge
worden. Dabei muß allerdings bezweifelt werden, ob diese 
Entwicklung dauerhaft ist. Einerseits steigen die Renten von 
mitarbeitenden Familienangehörigen und abhängig Beschäf
tigten durch die hohen Steigerungsraten der Rentendynami
sierung im Beitrittsgebiet schnell an, andererseits ist aufgrund 
der spezifischen Institutionalisierung der Festsetzung der 
durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienste durch den Perso
nenkreis, der im Endeffekt die Beiträge h ierfür aufzubringen 
hat, im Bereich der Unternehmerrenten nicht mit einer ver
gleichbaren Entwicklung zu rechnen. Vor diesem .Hinter
grund scheint die Überleg~ng, die Verletztenrenten von land
wirtschaftlichen Unternehmern und deren Angehörigen ent
weder nach tatsächlichen Jahresarbeitsverdiensten zu berech
nen oder zumindest Mindesthöhen in Anlehnung an die Be
zugsgröße Ost der Selbstverwaltung zur verbindlichen Aufla
ge zu machen (vgl. Maydell und Boecken, 1988, S. 
332; Sc h e e 1 e, 1991, S. 128), für die Versicherten im Bei
trittsgebiet von besonderer Bedeutung. 

3.2 Finanzierungs- und Verteilungswirkun
gen 

Die Finanzierung der LUV beruht im Grundsatz auf dem 
Umlageverfahren, wobei die im laufenden Geschäftsjahr ein
zuziehenden Beiträge die Aufwendungen des abgelaufenen 
Jahres decken sollen. Zur Kostenentlastung landwirtschaftli
cher Betriebe gewährt der Bund seit 1963 Zuschüsse zur Sen
kung der von den Mitgliedern zu tragenden Umlage. Bei der 
Festlegung der aufdie einzelnen Mitglieder entfallenden Bei
träge bzw. der Grundlage der Beitragsbemessung haben die 
einzelnen LBGen weite Gestaltungsspielräume. Das Gesetz 
schreibt ·hier vor, die Beiträge nach dem Arbeitsbedarf, dem 
Einheitswert oder "einem anderen angemessenen Maßstab" 
zu erheben. Als einen solchen Maßstab verwendet die über
wiegende Mehrzahl der westdeutschen LBGen den Flächen
wert. Auf diesen wird dann der Beitragssatz (Hebesatz) bezo
gen, der von jeder LBG zur Deckung ihres Finanzbedarfs 
unter Berücksichtigung des auf sie entfallenden Teils der Bun
desmittel festgesetzt wird. 

Die Finanzierung der LUV im Beitrittsgebiet hat bislang die 
meisten (offen zutage getretenen) Probleme bei der Übertra
gung des agrarsozialen Sicherungssystems der Bundesrepu
blik auf die FNL verursacht. Sie fanden ihren Ausdruck in Pro
testen landwirtschaftlicher Unternehmer bzw. der Leiter land
wirtschaftlicher Unternehmen sowie der Bauernverbände des 
Beitrittsgebiets gegen die Höhe der Beiträge. Die Höhe der 
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Beiträge hängt ab von der Höhe det erforderlichen Umlage, 
also der Kostenentwicklung der LUV im Beitrittsgebiet. Sie 
wird zweitens bestimmt von der Höhe der Bundeszuschüsse, 
und es stellt sich drittens die Frage nach der Verteilung dieser 
Kosten auf die versicherten Unternehmen des Beitrittsgebiets. 
Im Hinblick auf die Gesamtkosten ist zunächst das Problem 
der "DDR-Altlasten• anzusprechen und zweitens die Frage zu 
klären, in welcher Höhe die Ost-LBGen an den Zuschüssen 
zur LUV aus dem Bundeshaushalt beteiligt sind. 

Unfallrenten für früher in der Landwirtschaft der ehemali
gen DDR Beschäftigte werden nur zum Teil von den LBGen 
des Beitrittsgebiets getragen. Die Verteilung der Rentenfälle 
der ehemaligen DDR erfolgte im Einigungsvertrag nach dem 
"Geburtsdatum des Verletzten und nach Anteilswerten der 
drei Zweige der gesetzlichen Unfallversicherung im alten Bun
desgebiet• ( L eh I e et al., 1992, S. 38). Demnach sind rd. 8 % 
aller früheren Unfälle in der Landwirtschaft von landwirt
schaftlichen Berufsgenossenschaften, dagegen 92 % von ge
werblichen Berufsgenossenschaften übernommen worden. 
Gleichwohl kann aus mehreren Gründen von einem rasche
ren Kostenanstieg der LBG-Ost im Vergleich zur Kostenent
wicklung der westlichen LBGen ausgegangen werden: 

- Erstens wurden die Altrenten überwiegend nach dem 
tatsächlichen Arbeitsverdienst berechnet und steigen daher" 
durch die weit über den westdeutschen Werten liegenden 
Rentenerhöhungen in den FNL (01.07.91: 15 %; 01.01.92: 
11,65 %; 01.07.92: 12,79%) stark an. 

- Zweitens haben die LBGen des Beitrittsgebiets viel weniger 
als die westdeutschen LBGen den Status einer •genossen
schaftlichen Eigenhilfe" selbständiger Landwirte. Ein erheb
lich größerer Anteil der zukünftig aufzuwendenden Verletz
tenrenten als in den alten Bundesländern dürfte deshalb an 
versicherte Arbeitnehmer auszubezahlen sein. Da deren 
Verletztenrenten - wie oben erwähnt - deutlich über den 
Leistungen für landwirtschaftliche Unternehmer und deren 
Ehegatten liegen, ist von einem höheren Leistungsaufwand 
auszugehen. 

- Drittens stellt sich die Frage, ob möglicherweise durch ei
nen aus den spezifischen Transformationsbedingungen re
sultierenden Strukturwandel im Beitrittsgebiet und der 
möglichen Wiederaufgabe von wiedereingerichteten Betrie
ben eine größer werdende Kostenbelastung durch Versi
cherungsleistungen in Zukunft auf einen kleiner werden
den Kreis landwirtschaftlicher Betriebe umzulegen sein 
wird. 

In welchem Umfang partizipieren nun die Ost-LBGen an 
den Bundeszuschüssen zur LUV? Die LBG Berlin wird wie die 
westlichen LBGen durch Bundeszuschüsse zur Senkung des 
Umlagebeitrages unterstützt, ohne allerdings in das zwischen 
den westlichen LBGen geltende Verteilungsverfahren einbe
zogen zu sein. Die Bundesmittel für die LBGen des westlichen 
Bundesgebietes und die Gartenbau BG (West) werden zu
nächst nach dem jeweiligen Anteil an den Leistungsaufwen
dungen aller LBGen in einem zweijährigen Zeitraum vor dem 
Vergabejahr verteilt - die Zuteilung von 1992 erfolgt also nach 
den Leistungsaufwendungen in den Kalenderjahren 1989 und 
1990. Um die insbesondere durch unterschiedliche agrarstruk
turelle Entwicklungen ~dingten Belastungsunterschiede der 
beitragspflichtigen Unternehmer in den einzelnen LBGen par
tiell auszugleichen, wird außerdem ein Teil der Bundeszu
schüsse nach dem sogenannten 79er-Schlüssel differenziert 
verteilt. Da wesentliche Bemessungsmerkmale hierzu für die 
erst seit 01.01.1991 eingerichtete LBG im Beitrittsgebiet nicht 
vorliegen, sind die Ost-LBGen bislang nicht in den Vertei-
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lungsmechanismus einbezogen worden. Die LBG Berlin er
hielt unabhängig davon 1991 40 Mio DM aus Bundeszuschüs
sen, neben einer Anschubfinanzierung zum Aufbau der LBG 
Berlin in Höhe von 30 Mio DM. Von 1992 an wurde der Bun
deszuschuß auf 52 Mio DM erhöht. · 

Gleichwohl war die Reaktion auf die 1992 erstmals von der 
LBG Berlin an die Unternehmen verschickten Beitragsbe
scheide überaus kritisch. Dies hing sicherlich einmal damit 
zusammen, daß die Betriebe bis 1990 noch nach altem "DDR
Recht" zu einem überaus günstigen Beitrag versichert waren. 
Zweitens spiegelt sich hier aber auch ein Problem der inter
nen Lastenverteilung. Zwar wurde von der Bundesregierung 
betont, daß die Beitragsbelastung von Betrieben im Beitritts
gebiet deutlich unter der Beitragsbelastung im Durchschnitt 
der LBGen des alten Bundesgebietes liegt ( L e h I e et al., 
1992, S. 37) und daß von einem Ungleichgewicht bei der Ver
teilung der Bundeszuschüsse zur LUV zwischen alten und 
neuen Ländern keine Rede sein könne (Landwirtschaft in den 
Neuen Ländern 1992, Frage 10, S. 1 lf.) Allerdings wird im Be
reich der Beitragsgestaltung der LUV deutlich, daß durch die 
sich von der westdeutschen Betriebsstruktur deutlich unter
scheidenden und darüber hinaus in sich noch erheblich hete
rogenen agrarstrukturellen Verhältnisse der FNL der Transfor
mationsprozeß der agrarsozialen Sicherung erheblich er
schwert wird. Wie schon oben erwähnt, hat die jeweilige 
Selbstverwaltung dem Gesetz nach bei der Festlegung der 
Beitragsberechnungsmodi weitgehende Gestaltungsspielräu
me. Wie die Mehrzahl der LBGen des alten Bundesgebietes 
einigte sich die neu begründete LBG Berlin bzw. deren Ver
treterversammlung als Träger der Unfallversicherung der FNL 
im Dezember 1991 einstimmig auf den Flächenwert als Bei
tragsmaßstab. Hierfür sprach vor allem die leichte Nachprüf
barkeit und der geringe Verwaltungsaufwand be im Aufbau 
eines Unternehmenskatasters. 

Obwohl der festgesetzte Hebesatz (22,84 DM/1 000 DM Flä
chenwert) im Vergleich zu den LBGen im alten Bundesgebiet 
günstig ausfällt (dort ca. 40,- DM/1 000 DM Flächenwert; vgl. 
L eh I e et al., 1992, S. 38), kam es nach Zustellung der ersten 
Beitragsbescheide der LBG Berlin zu heftigem Protest insbe
sondere von Seiten flächenstarker Betriebe, die von den be
rufsständischen Interessenvertretungen unterstützt und in For
derungen nach zusätzlichen Bundesmitteln zur Finanzierung 
der LUV umgesetzt wurden (vgl. Agra-Europe, 1992 
c,h,k,n,p;s; DBV-Informationen, 1992). In der Tat stellen die 
Beiträge zur LUV für die im Umstrukturierungsprozeß befind-· 
liehen Betriebe des Beitrittsgebiets einen beträchtlichen Ko
stenfaktor dar, wie an einem Beispiel deutlich wird: Ein Be
trieb mit 400 ha Landfläche, einer Vergleichszahl von 27 und 
ohne übermäßigem Viehbestand hat 1992 einen Beitrag von 
rd. 10 000 DM zur LUV zu entrichten. Die Kritik erscheint in
sofern berechtigt, als der Maßstab des Flächenwerts nur 
wenig mit dem Unfallrisiko korrespondiert, bzw. eine Einbe
ziehung dieses für die Unfallversicherung bedeutsamen Fak
tors bei Verwendung des Flächenwertes als Bemessungs
grundlage kaum zu realisieren ist ( M a y d e II und B o e k -
k e n, 1988, S. 155-158; Rollmann, 1987). Vielmehr ist das Un
fallrisiko in kleinen Betrieben relativ größer als in größeren 
Betrieben ( K ö h n e , 1988, S. 44). Außerdem trägt der Flä
chenwert nicht den Unterschieden im Unfallrisiko bei den Be
triebsformen ~echnung ( K ö h n e, 1988, S. 48). Infolgedes
sen benachteiligt der Flächenwert insbesondere extensiv wirt
schaftende Betriebe mit großer Flächenausstattung und nie
drigem Arbeitskräftebesatz in erheblichem Umfang. Der Maß
stab des Arbeitsbedarfs, der von einigen westlichen LBGen 
Verwendung findet, korrespondiert deutlich stärker als der 
Flächenwert mit dem Unfallrisiko der Betriebe und wäre inso
fern der geeignetere Maßstab. Allerdings muß berücksichtigt 
werden, daß "Verbesserungen" im Sinne einer Entlastung der 
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Betriebe mit besonders hohen LUV-Beiträgen nur auf dem 
Wege der Umverteilung, d.h. der stärkeren Belastung anderer 
Betriebsgruppen zu erreichen wären. Obwohl versucht 
wurde, die Proteste, die u. a. auch Forderungen nach einem 
Beitragsboykott beinhalteten, durch administrative Maßnah
men und zusätzliche Bundesmittel zu entschärfen, sind für die 
Zukunft Verteilungskämpfe innerhalb und zwischen den land
wirtschaftlichen Betrieben der FNL wahrscheinlich. Zusätzlich 
eröffnet sich möglicherweise eine zweite Konfliktebene zwi
schen ost- und westdeutschen LBGen bei der Verteilung der 
Bundesmittel zwischen den LBGen. 

4 Altershilfe für Landwirte 

Solche Verteilungskonflikte sind auch von dem dritten Teil
bereich des bundesdeutschen LSV-Systems zu erwarten, 
dessen Einführung in den FNL noch aussteht. Einmal deshalb, 
weil hier die schwierigsten Transformationsprobleme zu er
warten sind und das Gros der Bundeszuschüsse der Agrarsozi
alpolitik in dieses Sicherungssystem fließen. Zum zweiten, 
weil die Entscheidung über die Alterssicherung der Landwirte 
im Beitrittsgebiet mit der bevorstehenden Reform der LAH im 
alten Bundesgebiet zusammenfällt. Diese Verteilungsfragen 
sollen allerdings erst später behandelt werden, nachdem ins
besondere Aspekte der sozialen Absicherung erörtert worden 
sind. 

4.1 Ausgestaltung und soziale Sicherung 

Die LAH sieht für ihre Versicherten zwar einen ähnlichen 
Leistungskatalog vor wie die GRV, indem sie insbesondere Al
tersgeld nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben, vor
zeitiges Altersgeld bei Erwerbsunfähigkeit, Hinterbliebenen
gelder für die Witwen, Witwer, früheren Ehegatten und 
Waisen der LAH-Mitglieder und Maßnahmen zur Rehabilitati
on sowie die bereits erwähnte Betriebs- und Haushaltshilfe 
gewährt (vgl. im einzelnen Hagedorn, 1982a). Nicht nur 
in den Details, sondern vor allem in den grundsätzlichen Aus
gestaltungsstrukturen weist sie aber Abweichungen auf, die 
z.T. weitreichende Konsequenzen haben. Beispielsweise ist 
die Altersgeldgewährung an eine vorangegangene Hofabgabe 
gebunden, eine Rente im Falle der Berufsunfähigkeit wird 
nicht gezahlt, und es fehlen auch die sonst üblichen, für die 
Mobilität der Versicherten und die Kontinuität ihrer Renten
biographie wichtigen Wanderversicherungsvereinbarungen 
mit den Organisationen der GRV. Außerdem steigen die GRV
Renten linear mit der Versicherungszeit des Arbeitnehmers, 
während im Falle der LAH ein Altersgeldgrundbetrag für die 
ersten 15 Beitragsjahre gewährt wird (d.h. 6,7 % pro Jahr), der 
sich dann für alle folgenden Beitragsjahre nur noch um 3 % 
dieses Altersgeldsockels erhöht. Ferner sind die Beiträge der 
GRV einkommensabhängig gestaltet, während die LAH im 
Prinzip Einheitsbeiträge verlangt, die allerdings durch generel
le und gestaffelte Beitragsermäßigungen vermindert und diffe
renziert werden. Der gravierendste Unterschied zur GRV liegt 
darin, daß die LAH zu 72,5 % (1991) aus Bundesmitteln finan
ziert wird (vgl. Agrarbericht der Bundesregierung 1992, Ma
terialteil, Tab. 155). 

Die Ausdehnung dieses Systems auf die FNL wirft eine 
Reihe von Fragen auf. Einige davon sollen im folgenden kurz 
angesprochen werden: 

(1) Sollen sich Altersgeld- und (Beitrags-)niveau nach dem im 
alten Bundesgebiet angewandten Teilsicherungs- oder 
nach einem Vollsicherungskonzept richten? Diese Frage 
zielt auf die bereits thematisierten Unterschiede zwischen 
der west- und der ostdeutschen Agrarverfassung; das 
Sicherungssystem Westdeutschlands ist durch das Leitbild 
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des bäuerlichen Familienbetriebes geprägt. Es stellt sich 
daher die Frage, ob es den andersartigen und heteroge
nen agrarstrukturellen Gegebenheiten und den ebenfalls 
andersartigen Notwendigkeiten der sozialen Absicherung 
der landwirtschaftlich Erwerbstätigen in den FNL gerecht 
werden kann. So wird z.B. die Landwirtschaft in der 
ehemaligen DDR n~h für eine geraume Zeit und in ei
nem beachtenswerten Umfang in "nichtbäuerlichen Orga
nisationsformen", z.B. in Genossenschaftsbetrieben statt
finden. Hierauf eingehend stellt Sc h e e I e (1991, S. 127) 
fest, "daß das Verhältnis eines Genossenschaftsan
gehörigen zur Genossenschaft nicht demjenigen einer 
Familienarbeitskraft zum Familienbetrieb entspricht. Der 
Genossenschaftsbetrieb kann soziale Funktionen des 
Familienbetriebes, an .denen die Leistungsgestaltung der 
agrarsozialen Sicherung ausgerichtet wurde, nicht 
übernehmen. Eine familienbetriebspezifische Funktion, 
die in landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
kaum etablierbar sein dürfte, ist das Altenteil. Das Alten
teil - bestehend aus Sach- und Geldleistungen - wird in 
der Regel in Hofübergabeverträge eingebunden. In den 
LPG alten Stils bestanden vergleichbare Sozialfunktionen 
ergänzend zur Rente durchaus. Indes fällt der Sozialleis
tungsbereich der LPG gegenwärtig den unabdingbaren 
Konsolidierungsbemühungen zum Opfer ... •. Es ist daher 
unwahrscheinlich, daß das Teilsicherungskonzept den 
Sicherungsbedürfnissen dieser landwirtschaftlich Er
werbstätigen in den FNL gerecht werden kann. "Grundei
gentümer in den nach dem Landwirtschafts-An
passungsgesetz überführten Genossenschaften können 
prinzipiell Übergabeverträge mit den aktiven Genossen
schaftsmitgliedern abschließen. Jedoch kann zweifelhaft 
erscheinen, daß die als Pächter-Verpächter-Verhältnis zu 
kennzeichnende Beziehung zwischen alten und aktiven 
Genossenschaftsmitgliedern eine hinreichend verbind
liche Basis für generationsvertragliche Absicherungen ist. 
Für landlose Genossenschaftsmitglieder bestehen ver
gleichbare Möglichkeiten ohnehin nicht" (ebenda). Zu
mindest für den hier anvisierten Personenkreis ist daher 
eine Vollsicherung vorzunehmen. 

(2) Dies gilt allerdings nicht nur für Angehörige genossen
schaftlicher Organisationsformen, sondern auch für an
dere, sogar für die Bewirtschafter wieder- oder neu einge
richteter bäuerlicher Einzelbetriebe. Auch in diesem Falle 
ist häufig nicht sicher, ob und inwieweit sie mit einem 
bäuerlichen Altenteil oder altenteilsähnlichen Leistungen 
rechnen können. Dies liegt zum einen an dem hohen 
"Wiederaufgabe-Risiko" der wieder- oder neu eingerichte
ten Betriebe. Zum anderen ist zu bedenken, daß Alten
teilsansprüche im Grunde nur durch die Überlassung be
reits aufgebauter landwirtschaftlicher Unternehmen be
gründet werden können und diese Voraussetzung vielfach 
noch nicht gegeben sein wird, sondern bei Hofübergaben 
in den kommenden Jahren (und Jahrzehnten) die "Auf
bauarbeit" noch von der Nachfolgegeneration geleistet 
werden muß. Oder anders gewendet: die Möglichkeit ei
ner lebenslangen Investition in einen Kapitalstock, der 
spätere Altenteilsleistungen abdeckt, war den Wieder
und Neueinrichtern in den FNL nicht gegeben. Es ist aus 
den o.g. Gründen fraglich, ob die "Feststellung, daß die 
Altershilfe für Landwirte auch in Zukunft eine Teilsiche
rung darstellen wird" ( L e h I e , 1992, S. 174), mit Blick 
auf die FNL aufrechterhalten werden kann. 

(3) Welches Altersgeldniveau soll nach einer solchen 
Übertragung in den FNL gelten? In welcher Weise ist im 
Zeitablauf eine Angleichung des Altersgeldniveaus (und 
der Beitragshöhe) an die in Westdeutschland geltenden 
Kriterien vorzunehmen? Vorstellbar wäre, hier dieselben 
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prozentualen Angleichungssätze zu wählen wie in der 
GRV. Zu bedenken ist aber, daß dann infolge des Teil
sicherungskonzepts und wegen noch kurzer Beitragszei
ten die Mindestsicherungsgrenze unterschritten werden 
könnte. 

(4) Geprüft werden sollte ferner, ob die hier diskutierte 
Übertragungslösung zeitliche Lücken und Brüche in der 
Versicherungsbiographie der Betroffenen nach sich zie
hen kann. So werden die ehemals in der Staatlichen Ver
sicherung der DDR versicherten LPG-Mitglieder erwarten, 
daß dort zurückgelegte Versicherungszeiten insbeson
dere dann, wenn sie noch keine eigenständigen Leistun
gen begründen, auf ihr späteres Altersgeld angerechnet 
werden. Ferner ist damit zu rechnen, daß ehemaligen An
gehörige einer LPG wegen des sich fortsetzenden Struk
turwandels nur noch für einige Jahre in der Landwirt
schaft tätig sein werden, z.B. als selbständige Landwirte 
oder hauptberuflich mitarbeitende Familienarbeitskräfte 
in einem wieder- oder neu eingerichteten Betrieb, so daß 
ihnen dann wieder ein Wechsel zur GRV bevorsteht. 
Wanderversicherungsvereinbarungen sind daher in der 
FNL dringend erforderlich und sollten dann auch auf das 
alte Bundesgebiet übertragen werden. 

(5) Darüber hinaus ergeben sich eine Reihe weiterer Pro
bleme: So müssen beispielsweise Bäuerinnen in den FNL, 
die vorher auf einer LPG gearbeitet haben, im Falle einer 
Zugehörigkeit ihrer Ehegatten zur LAH die Beendigung. 
ihrer eigenständigen sozialen Sicherung hinnehmen, so
fern hier in der Altershilfe keine entsprechende 
Änderung erfolgt. Dies bedeutet den Abbruch der eige
nen Rentenbiographie und im Falle einer späteren Wie
deraufnahme einer rentenversicherungspflichtigen Tätig
keit entsprechende Lücken in der Versicherungszeit. Bei 
hauptberuflich mitarbeitenden Familienangehörigen 
können analoge Probleme durch einen Wechsel zwi
schen den Versicherungen auftreten, da sie in der LAH 
nur ab dem 25. Lebensjahr und auch dann nur mit hal
bem Beitrag (und einem entsprechenden halben Alters
geldanspruch) versichert sind. Die von ihnen erworbe
nen Anwartschaften können weder als Vollsicherung 
noch als Teilsicherung im Sinne der in der LAH üblichen 
Definition bezeichnet werden, so daß sie im Falle der 
o.g. Mobilitätsprozesse ebenfalls Zeiten hinterlassen, in 
denen nur unzureichende Rentenanwartschaften erwor
ben wurden. 

Bereits erwähnt wurde in Abschnitt 2 diejenige Sicherungs
lücke, die für die Landwirte in den FNL durch den bislang feh
lenden Anspruch auf Betriebs- und Haushaltshilfe in der dort 
noch nicht existierenden LAH entsteht. Als problematisch er
weist sich die gegenwärtige Übergangsphase auch für Wieder
und Neueinrichter in den FNL, die aus Westdeutschland stam
men, durch ihren Umzug aus der LAH ausscheiden und nur 
als "freiwillig Weiterversicherte" ihre Mitgliedschaft fortsetzen 
können. Ihre Schlechterstellung betrifft die Betriebs- und 
Haushaltshilfe und die im folgenden Abschnitt noch darge
stellten gestaffelten Beitragszuschüsse, auf die sie dann -
anders als ihre Kollegen im _alten Bundesgebiet - keinen 
vollen Anspruch mehr haben. 

4.2 Finanzierun~s- und Verteilungswirkun
gen 

Für die Beurteilung der durch die weitgehende Finanzie
rung aus Bundesmitteln hervorgerufenen Verteilungseffekte 
der agrarsozialen Sicherung in den FNL spielen zwei Aspekte 
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eine Rolle: Einerseits ist es angesichts der vielfältigen sozialen 
Probleme in allen Bevölkerungsgru_ppen der FNL kaum zu 
vertreten, durch eine unveränderte Ubertragung des agrarso
zialen Sicherungssystems auf ostdeutsche Landwirte diese mit 
Vorteilen auszustatten, in deren Genuß andere, möglicherwei
se von der Umbruchsituation nicht weniger betroffene Perso
nenkreise nicht gelangen. Andererseits ist das Argument nicht 
ohne weiteres von der Hand zu weisen, daß im Falle einer 
weiterbestehenden - und nach den gegenwärtigen Reform
vorstellungen vielleicht durch einen zusätzlichen Strukturaus
gleich noch verstärkten (vgl. Soziale Sicherheit in der Land
wirtschaft, 2/92, S. 167; Stumpf, 1992, S. 172; L eh I e, 
1992, S. 192) Begünstigung westdeutscher Landwirte deren 
ostdeutsche Kollegen mindestens ebenso günstig zu stellen 
seien, da letztere sich häufig in einer noch problematischeren 
Lage befinden. Um diese beiden Aspekte zu verdeutlichen, 
bedarf es einer Gegenüberstellung der Verteilungseffekte der 
unterschiedlichen Versicherungsbedingungen (insbesondere 
der Gewährung von Bundesmitteln) sowohl zwischen LAH
Mitgliedern und Arbeitnehmern im alten Bundesgebiet als 
auch zwischen Landwirten in Westdeutschland und den 
·FNL3>. 

Um Vergleiche zwischen den o.g. Gruppen durchführen zu 
können, muß man zunächst die Bundeszuschüsse in Kompo
nenten zerlegen, die unterschiedliche Funktionen ausüben. 
Zu unterscheiden ist zunächst zwischen Bundesmitteln, die 
einer generellen Herabsetzung des Alterskassenbeitrags aller 
Beitragszahler dienen, und solchen, die als gestaffelte Bei
tragszuschüsse nach dem 4. ASEG nur einem ausgewählten 
Personenkreis zugute kommen. Ein Teil der zuerst genannten 
Bundeszuschüsse dient wiederum zur Abdeckung des struk
turell bedingten Finanzierungsdefizits, das auf ein ungünsti
ges Zahlenverhältnis zwischen Beitragszahlern und Alters
geldempfängern zurückzuführen ist4>. Diese Zuschußkompo
nente verringert den Alterskassenbeitrag nur soweit, bis das 
Verhältnis zwischen Beiträgen und Leistungen in der LAH der 
entsprechenden Relation in der GRV angeglichen ist. Der 
zweite Teil dieser Bundesmittel geht über diesen Punkt 
hinaus, führt also zu einer generellen Beitragsvergünstigung 
für die Alterskassenlandwirte im Vergleich zum Beitragsni
veau rentenversicherter Arbeitnehmer. Diese Zuschußkompo
nente kann nicht mehr mit dem Ausgleich struktureller Un
gleichgewichte legitimiert werden, sondern wirkt als intersek-
torale Einkommensübertragung. · 

Für ca. die Hälfte der LAH-Landwirte erhöhen sich diese 
Beitragsersparnisse seit 1986 noch um gestaffelte Beitragser
mäßigungen aus den o.g. zusätzlichen Bundesmitteln, die 
durch das 3. ASEG und das SVBEG eingeführt und durch das 
4. ASEG umgestaltet wurden. Auch wenn man diese unbe
rücksichtigt läßt, ist das Ergebnis bereits ein erheblich günsti
geres Beitrags-Leistungs-Verhältnis als bei Arbeitnehmern. 
Wegen der fortschreitenden Abnahme der Zahl der Beitrags
pflichtigen wird das Strukturdefizit aber· größer, so daß auch 

3) Zu den für diese Verglelchsrec:houngen verwendeten Daten und In
formationen vgL Agrarbericht der Bundesregierung (1992); Agra
Europe (1991, Nr 44, S. 24; 1992, Nr. 26, S. 18; Nr. 28, S. 40f.); BMA 
(1991, Tab. 7.9)1 Deutsche Bauern-Korrespondenz (1992, S. 25); 
Hagedorn, 1982a); Lehle et aL (1992); Müller (1991); Soziale 
Sicherheit in der Landwirtschaft (1992, Nr. 1, S. 143-149), 

4) Es darf allerdings nicht Obersehen werden, daß das im Vergleich zur 
GRV ungünstigere Zahlenverhältnis zwischen Beitrags:,.ahlem und 
Lclstungsempfängem nicht allein eine Folge des fntersektoralen 
StruktW"Walldels ist, sondern außerdem durch die unzureichende 
Einbeziehung der Hofnachfolger In den versicherten Personenkreis 
bedingt Ist. 

283 



Übersicht 2: Vergleichsrechnung 1> zur Aufteilung der Bundesmittel der Alters
hiHe für Landwirte auf das strukturell bedingte Finanzierungsde

fizit 2> und lntersektorale Einkommensübertragungen durch gene

relle Beitragsermäßigungen 3) (bei einer durchschnittlichen Ver
sicherungszeit von 30 Jahren in DM/Monat imJahre 1992) 

durch generelle Beitragsermäßigun
gen läßt sich durch eine Vergleich
srechnung beantworten. Diese läßt 
erkennen, welchen Rentenversiche
rungsbeitrag (= "Vergleichsbeitrag") 
ein rentenversicherter Arbeitnehmer 
entrichten muß, um später eine 
Rente in Höhe des landwirtschaftli
chen Altersgeldes zu erhalten (vgl. 
Übersicht 2). Bei einer durchschnitt
lichen Versicherungszeit von 30 Jah
ren beträgt der so errechnete Ver
gleichsbeitrag 533 DWMonat. Der 
Gesamt-Alterskassenbeitrag von 861 
DWMonat ist demnach strukturbe
dingt um 328 DWMonat überhöht. 
Für den Ausgleich dieses Struktur
nachteils sind allerdings nur 55,4 % 
des 592 DWMonat betragenden, 
nicht gestaffelten Bundeszuschusses 
erforderlich, so daß sich 44,6 % 
bzw. 264 DWMonat davon (bei der 
o .g. durchschnittlichen Beitrags
dauer) in einer generellen Beitrags
vergünstigung niederschlagen und 
deshalb als eine Einkom
mensübertragung in Höhe von ca. 
3168 DWJahr an alle Alterskassen
landwirte einzuordnen sind. 

Beiträge und Ennäßigungen DM/Monat % 

Gesamt-Altersklassenbeitrag 4) 861 100,0 

- nicht gestaffelter Bundeszuschuß 5) 592 68,8 

= Regelbeitrag 6) 269 31,2 

=========== == ================= ' ~============ 
Gesamt-Alterskassenbeitrag 4) 861 100,0 

- Vergleichsbei trag 1) 533 61,9 

= strukturelles Defizit 2) 328 38,1 

===== ==== === ==== ====== == ===== = : I= =========== = 
nicht gestaffelter Bundeszuschuß 5) 592 100,0 

- strukturelles Defizit 2) 328 55 ,4 

= generelle Beitragsennäßigung 3) 264 44,6 

1) Der durch die Vergleichsrechnung ermittelte Vergleichsbeitrag stellt denjenigen Rentenversi-

.::herungsbeitrag dar, den ein Arbeitnehmer bei gleicher Versicherungszeit für eine Rente in Höhe Diejenigen Beitragspflichtigen, 
des landwirtschaftlichen Altersgeldes zu entrichten hat. - 2) Ein strukturell bedingtes Finanzie- die die Voraussetzungen für gestaf

felte Beitragsermäßigungen nach 
dem 4. ASEG erfüllen, können 
einen zusätzlichen Beitragszuschuß 
von 58 bis maximal 243 DWMonat 
erhalten (vgl. Übersicht 3). Über die 
generelle Beitragsermäßigung an 
alle Alterskassenlandwirte hinausge
hend, kann sich dadurch die 
Gesamt-Beitragsermäßigung von 
264 auf 507 DWMonat erhöhen, so 
daß der ohne derartige Vergünsti
gungen zu entrichtende Beitrag in 
Höhe des Vergleichsbeitrags zu
nächst durch die generelle Beitrags-

rungsdefizit besteht in dem Maße, wie der Vergleichsbeitrag niedriger ist als der Gesamt-Alters-

kassenbeitrag. - 3) Vergleichsbeitrag eines rentenversicherten Arbeitnehmers abzüglich Regelbei-

trag = generelle Beitragsermäßigung = allen Landwirten zugute kommende intersektorale Ein-

kommensübertragung. Die Auswirkungen der zusätzlich gewährten gestaffelten Beitragsermäßi-

gungen sind in Übersicht 3 aufgeführt. - 4) Ausgaben der Altershilfe für Landwirte je Beitrags-

zahler. - 5) Bundesmittel der Altershilfe für Landwirte je Beitragszahler ohne Beitragszuschüsse 

nach dem 4. ASEG. - 6) Alterskassenbeiträge derjenigen Landwirte, die nicht in den Genuß der 

gestaffelten Beitragszuschüsse kommen. 

Quelle: Eigene Berechnungen 

aus diesem Grunde der Anteil der Einkommensübertragungen 
weiter schrumpft. Als Folge der Verschlechterung der Relation 
zwischen Beitragszahlern und Leistungsempfängern wird 
künftig ein zunehmender Anteil der Bundesmittel zur Dek
kung der durch den Strukturwandel entstandenen Finanzie
rungslücke verwendet werden müssen. 

Im Jahre 1992 setzen die nicht der Beitragsstaffelung nach 
dem 4. ASEG dienenden Bundeszuschüsse zur LAH, wie 
Übersicht 2 zeigt, den Alterskassenbeitrag der Landwirte auf 
knapp ein Drittel desjenigen Beitrags herab, den sie ohne eine 
Bundesmittelgewährung entrichten müßten. Gut zwei Drittel 
dieses Beitrags kommen Jedem Landwirt folglich als Bundes
zuschuß zugute. Der Gesamt-Alterskassenbeitrag von 861 
DWMonat, der dem Landwirt sonst in Rechnung gestellt 
werden müßte, verringert sich dadurch auf 269 DWMonat 
(31 %). Die Differenz von 592 DWMonat (69 %) bildet den in
dividuellen, nicht gestaffelten Beitragszuschuß. 

Die Frage, welche jeweiligen Bundesmittelanteile auf die 
beiden o.g. Funktionen entfallen, d.h. auf die Abdeckung 
eines strukturell bedingten Finanzierungsdefizits und die Ge
währung von intersektoralen Einkommensübertragungen 
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ermäßigung um 49,5 %, dann zu
sätzlich durch eine gestaffelte Beitragsermäßigung um bis zu 
45,6 %, also maximal um95,1 o/o reduziert wird. Dementspre
chend verbleibt ein noch zu zahlender Netto
Alterskassenbeitrag von 50,5 % = 269 DWMonat (Regelbei
trag) im zuerst genannten Falle und von 4,9 o/o . z 26 DW 
Monat (niedrigster möglicher Beitrag) im zuletzt genannten 
Falle. 

An direkte Einkommenstransfers, die im Rahmen der Sozial
politik gewährt werden, wird gewöhnlich die Erwartung ge
knüpft, daß sie auf die Unterstützung bedürftiger Personen 
und Familien ausgerichtet und nach deren Bedürftigkeit diffe
renziert sind. Denn "Grundsätze des Sozialrechts können 
auch in der agrarsozialen Sicherung nicht außer acht gelassen 
werden" ( L eh I e, 1992, S. 182). Diese Maxime ist in Bezug 
auf die generellen Beitragsermäßigungen in der Altershilfe für 
Landwirte weitgehend unbeachtet geblieben. Lediglich im 
Falle der gestaffelten Beitragsermäßigungen nach dem 4. 
ASEG ist zumindest der Versuch einer Orientierung an (unzu
reichenden) Einkommensmaßstäben unternommen worden; 
hierfür ist allerdings nur ein relativ geringer Teil der Bundes
zuschüsse vorgesehen (1992: 433 von 3 490 Mio DM). Da die 
übrigen Bundesmittel durch eine allgemeine Ermäßigung des 
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Alterskassenbeitrags allen LAH-Landwirte gegeben werden, 
findet hier keine Differenzierung nach individuellen Bedürf
tigkeitskriterien statt. Vielmehr kommen auch diejenigen 
Landwirte, die bereits über ein überdurchschnittliches oder 
sehr hohes Einkommen oder auch über erhebliche Vermö
genswerte verfügen, quasi automatisch in den Genuß dieser 
Einkommenserhöhung. 

Eine Differenzierung dieser Vergünstigungen ergibt sich le
diglich aus der Altersgeldstaffelung, nach der die ersten 15 
Beitragsjahre mit 6,7 %, die folgenden Beitragsjahre nur noch 
mit 3 % des Altersgeldgrundbetrages rentenwirksam werden. 
Dieser (u.a. als Gegenstand der bevorstehenden Reform be
trachtete) Bruch in der Staffelungssystematik bewirkt, wie 
Übersicht 4 erkennen läßt, daß Landwirte mit kurzen Beitrags
zeiten einen höheren Anteil der entsprechenden Bundesmittel 
erhalten als diejenigen mit langen Beitragszeiten. Allerdings 
ist diese Feststellung nur richtig, solange der Betrachtungszeit
raum sich auf ein Jahr beschränkt. Zeile 5 und 6 in Übersicht 4 
zeigen, daß für die gesamte Versicherungsdauer das Gegenteil 
zutrifft: Diejenigen Alterskassenlandwirte, die während einer 
längeren Beitragsdauer an den Beitragsermäßigungen teilha
ben, erreichen im Ergebnis eine höhere Summe an Einkom
mensübertragungen als diejenigen, die nur während einer 
kurzen Beitragszeit in den Genuß der Beitragsvergünstigun
gen kommen. Der Effekt einer längeren Teilnahme an dem 

Umverteilungsverfahren überwiegt den gegenläufigen Effekt 
der dann gleichzeitig reduzierten jährlichen Umverteilungsbe
träge. 

Aber auch diese zusätzlichen, systemspezifischen Umvertei
lungseffekte können nur ebenso ungezielt ausfallen wie die 
o.g. globalen Umverteilungswirkungen der generellen Bei
tragsermäßigungen, da sie sich aus der beitragszeit
abhängigen Altersgeldstaffelung ergeben. Sie können nicht im 
Einklang mit einem an der individuellen Bedürftigkeit orien
tierten Einkommensziel stehen, weil die individuelle Beitrags
dauer vom Alter des einzelnen beim Eintritt in die Alterskasse 
abhängt. Da die Alterskassenmitgliedschaft aber bis 1986 erst 
mit der Hofübernahme begann, ist die erreichbare Beitrags
zeit ein Ergebnis der familienspezifischen Generationsfolge 
und steht in keinem systematischen Zusammenhang mit 
persönlichen Einkommens- und Bedürftigkeitsmerkmalen. 

Im Unterschied zu den generellen Beitragsermäßigungen 
steigen die gestaffelten Beitragsermäßigungen nach dem 4. 
ASEG nicht degressiv, sondern linear mit der Versicherungs
zeit. Dies führt dazu, daß für einen Landwirt, der einen An
spruch auf Beitragsermäßigungen der zweiten Art hat, die ge
staffelten Beitragsermäßigungen gegenüber den generellen 
umso wichtiger sind, je länger seine voraussichtliche Beitrags
dauer bis zur Altersgrenze sein wird. Wie Übersicht 4, Zeile 8-

Übersicht 3: Wirkung gestaffelter Beitragsermäßigungen 1) in der AltershlHe 
für I.andwirte (bei einer durchschnlttllchen Versicherungszeit von 
30 Jahren in DM/Monat im Jahre 1992) 

10, zeigt, fällt bei 25 Beitragsjahren 
die generelle Beitragsermäßigung 
noch höher aus als die gestaffelte 
(bezogen auf die gesamte Beitrags
zeit), während es bei 35 Beitrags
jahren bereits umgekehrt ist. 
Würden die Versicherungsbedin
gungen von 1992 für die gesamte 
Beitrags- und Rentenbiographie 
eines Versicherten gelten, so 
könnte dieser im günstigsten Falle 
(Zuschußklasse 1) immerhin mit 
einer Gesamt-Beitragsermäßigung 
von 237 600 DM rechnen (vgl. 
Übersicht 4, Zeile 13). 

Regel-

ZUSCHUSSKLASSE 2) bei- II 9 7 5 3 1 

trag 5) 

generelle Beitragsermäßigung 3) 264 264 264 264 264 264 264 

+ gestaffelte Beitragsermäßigung 1) 0 58 158 212 235 241 243 

= Gesamt-Beitra~igung 264 322 422 476 499 SOS 507 

in % des Vergleicbsbeitngs 4) 49,5 60,4 79,2 89,3 93,6 94,7 95,1 

---=---------------=---= ==== F===========---~======-===== 
Vergleichsbeitrag 4) 533 533 533 533 533 533 533 

- Gesamtbeitragsermäßigung 264 322 422 476 499 505 507 

- Netto-Alterskassenbeitrag 269 211 III 57 34 28 26 

in % des Vergleichsbeitrags 4) 50,9 39,6 20,8 10,7 6,4 5,3 4,9 

===-===~------======-==== ====, ,=--=-----=~----=-----------
Zuschuß fiir strukturelles Defizit 328 328 328 328 328 328 328 

+ Gesamt-Beitragsermäßigung 264 322 422 476 499 505 507 

=========--==========-== ==== ---=--==--=----=-----------
- Gesamt-Bundeszuschuß 592 650 750 804 827 833 835 

in % des Gesamt-Alterskassenbeitrags 68,8 75,5 87,1 93,4 96,1 96,7 97,0 

1) Gestaffelte Beitragsermäßigungen richten sich nach der GAL-Beitragszuschußverordnung und wurden 

zusätzlich zu den generellen Beitragsermäßigungen (siehe Übersicht 2) gewährt. - 2) Gemäß 4 .. ASEG -

hier ist jedoch nur jede zweite Zuschußk:lasse aufgeführt. - 3) Vergleichsbeitrag eines rentenversicherten 

Arbeitnehmers abzüglich Regelbeitrag "" generelle Beitragsermäßigung "" allen Landwirten zu,gute kom-

mende intersektorale Einkommensübertragung. - 4) Der durch die Vergleichsrechhung ermittelte Ver-

gleichsbeitrag stellt denjenigen Rentenversicherungsbeitrag dar, den ein Arbeitnehmer bei gleicher Versi-

cherungszeit für eine Rente in Höhe des landwirtschaftlichen Altersgeldes zu entrichten hat. - 5) Alters-

kassenbeiträge derjenigen Landwirte, die nicht in den Genuß der gestaffelten Beitragszuschüsse kommen. 

Quelle: Eigene Berechnungen. 
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Aus den dargelegten Ergebnissen 
geht hervor, daß die Mitglieder der 
LAH im Vergleich zu den Versicher
ten der GRV immer noch beträchtli
che Vorteile genießen. Nicht in den 
Genuß dieser Finanzierungsvorteile 
kommen in der gegenwärtigen 
Übergangsphase jedoch Landwirte 
in den FNL, deren Situation im fol
genden skizziert werden soll. Für 
den größten Teil dieses Personen
kreises besteht eine Versicherungs
pflicht im Rahmen der GRV, entwe
der bei den Landesversicherungsan
stalten oder unter Umständen auch 
bei der Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte in Berlin. Betroffen 
ist der Personenkreis, der die Vo
raussetzungen nach§ 2, Abs. 1, Nr. 
1 des Zweiten Gesetzes über die 
Krankenversicherung der Landwirte 
erfüllen und als Unternehmer in der 
landwirtschaftlichen Krankenversi
cherung versichert sind (vgl. Sozia
le Sicherheit in der Landwirtschaft, 
1992, Nr. 2, S. 142-149). Hierdurch 
werden insbesondere Nebener
werbslandwirte, für die eine andere 
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Übersicht 4: Vergleichsrechnung l) zur Darstellung des Einflusses unterschied
lich langer Beitragszeiten auf die Höhe der intersektoralen Ein
kommensübertragungen durch generelle und gestaffelte Beitrag.s
ermäßigungcn 2) (DM/Monat in Werten von 19923)) 

trag, so müssen sie ihr Arbeitsein
kommen (Gewinn aus einer versi
cherungspflichtigen Tätigkeit nach 
§ 15 SGB IV) offenlegen. Wegen der 
Schwierigkeiten und der Bearbei
tungsdauer eines solchen Einkom
mensnachweises werden einkom
mensgerechte Beiträge auf abseh
bare Zeit wohl kaum eine Rolle 
spielen. Wegen mangelnder Infor
mation (oder mangelnden Interes
ses der Versicherungsträger?) ist of
fenbar auch eine Beitragshalbie
rung die Ausnahme. Daher ist von 
~inem vollen Regelbeitrag als Nor
malfall auszugehen. 

Vergleichsbeitrag und Zahl der Beitragsjahre 
Beitragsermäßigungen 

15 25 35 45 

Vergleichebei tragl) je Monat 735 573 504 466 

generelle Beitragsermäßigung 2) je Monat 466 304 235 197 

.. . pro Beitragsjahr s 592 3 648 2 820 2 364 

15 Beitragsjahre• 100 100 65 so 42 

... für die gesamte Beitragszeit 3) 83 880 91 200 98 700 106 380 

15 Beitragsjahre= 100 100 109 118 127 

maximale gestaffelte Beitragsermäßigung 
je Monat4l 243 243 243 243 

... pro Beitragsjahr 2 916 2 916 2 916 2 916 

... für die geaamte Beitragszeit 43 740 72 900 102 060 131 220 

15 Beitragsjahre= 100 100 167 233 300 

maximale Gesamt-Beitragsermäßigung 
je Monat 709 547 478 440 

... pro Beitragsjahr 8 508 6 564 s 736 s 280 

... für die gesamte Beitragszeit 127 620 164 100 200 760 237 600 

15 Beitragsjahre• 100 100 129 157 186 

l) Der durch d i e Vergleichsrechnung ermittelte Vergleichsbeitrag stellt denjenigen 

Aus Übersicht 5 geht hervor, daß 
im Falle eines vollen Regelbeitrags 
in jedem Falle ostdeutsche Landwir
te (absolut) einen höheren Beitrag 
zahlen als westdeutsche und dafür 
eine niedrigere Rente erhalten. Ihr 
Beitrag ist um 1 329,6 bis 38,2 % 
höher (je nach Zuschußklasse der 
westdeutschen Alterskassenland
wirte), und ihre Rente erreicht nur 
56,6 bis 89,3 % des landwirtschaftli
chen Altersgeldes (je nach Beitrags
dauer). Wird ein halber Regelbei
trag entrichtet (Ausnahmefall), 
liegen die entsprechenden Prozent
sätze zwischen 614,8 und 69,1 für 
den Beitragsvergleich und zwi
schen 28,3 und 44,7 für den Renten
vergleich; d.h. hier liegt der Beitrag 
zwar unter dem westdeutscher 
Landwirte, sofern diese nicht der 
Zuschußklasse 1 bis 10 angehören, 
aber auch die damit erworbenen 
Rentenansprüche werden halbiert. 

Rentenversicherungsbeitrag dar , den ein Arbeitnehmer bei gleicher Versicherung•-
zeit für eine Rente in Höhe des landwirtschaftlichen Alterageldes zu entrichten 
hat. 

2) Vergleichsbeitrag eines rentenversicherten Arbeitnehmers abzüglich Regelbeitrag= 
intersektorale Einkommensübertragung durch generelle Beitragsermäßigung, d.h . 
ohne ge s t affelte Beitragsermäßigung nach dem 4. ASEG. 

3) Die Beitrageermäßigungen während der gesamten Beitragszeit werden auf deF Grund-
lage des Beitragsermäßigungsbetrages von 1992 errechnet . Die Rentendynamisierung, 
Beitragserhöhungen und andere für die Beitrags- und Rentenbiographie des ein-

Unabhängig davon, welcher Zu
schußklasse westdeutsche Landwir
te angehören, und auch davon, ob 
ostdeutsche Landwirte den vollen 
oder halben Regelbeitrag oder 
einen einkommensgerechten Bei
trag entrichten, fällt für letztere die 
Beitrags-Leistungs-Relation immer 

zelnen relevante Änderungen im Rentenversicherungs- und Alterahilferecht bleiben 
also unberücks i chtigt. Die Ergebnisse geben eine Antwort auf die Frage, wie die 
Beitragsermäßigungen ausfallen würden, wenn die veraicherungarechtlichen Be-
dingungen des Jahres 1992 für die gesamte Beitrags- und Rentenzeit eines Ver-
sicherten gelten würden. 

4) Höchstbetrag nach dem 4 . ASEG und der GAL-Beitragszuschußverordnung. 

Quelle : Eigene Bere chnungen. 

gesetzliche Krankenversicherung vorrangig ist, von der Versi
cherungspflicht in der GRV ausgeschlossen, da sie sonst zwei
mal der Beitragspflicht in derselben Versicherung unterlägen. 
Für vergleichbare westdeutsche Nebenerwerbslandwirte be
steht allerdings eine solche "Doppelversicherungspflicht". 

Hinsichtlich der Beitragspflicht ostdeutscher Landwirte sind 
drei Optionen zu unterscheiden: Sie können unabhängig von 
der Höhe ihres tatsächlichen Arbeitseinkommens einen Regel
beitrag zahlen, der sich aus der Bezugsgröße nach§ 18 SGB 
IV und dem jeweils geltenden Beitragssatz der GRV ergibt (für 
1992: 25 200 DM x 17,7 % = 4 460,40 DWJahr und 371,90 DW 
Monat). Innerhalb der ersten drei Jahre nach Aufnahme der 
selbständigen Tätigkeit als landwirtschaftlicher Unternehmer 
kann aber auch nur der halbe Regelbeitrag entrichtet werden, 
dies ebenfalls ohne Nachweis des tatsächlichen Arbeitsein
kommens (2 230,20 DWJahr und 185,85 DWMonat). Wollen 
die Versicherten einen einkommensgerechten Beitrag zahlen, 
der höher oder niedriger sein kann als der (halbe) Regelbei-
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ungünstiger aus als für erstere. Als 
Indikator für die Unterschiede in dieser Relation ist in Über
sicht 6 das Verhältnis zwischen Alterskassen- bzw. Rentenver
sicherungsbeitrag und den damit erworbenen Ansprüchen an 
Verheiratetenaltersgeld- bzw. Versichertenrente dargestellt. 
Diese Relation kann im Falle der westdeutschen Landwirte 
sehr unterschiedlich sein, da sie nicht nur wegen der degressi
ven Altersgeldstaffelung mit zunehmender Beitragszeit, son
dern auch aufgrund der Beitragsdifferenzierung (12 Zuschuß
klassen einschließlich Regelbeitrag) mit zunehmender Zu
schußklasse ungünstiger wird. 

Ein Landwirt in den alten Bundesländern mit 15 Beitragsjah
ren, der sich in der Zuschußklasse 1 befindet (1,70 DM Alters
geld/1,- DM Beitrag), ist gegenüber einem Kollegen mit 45 
Beitragsjahren, der den Regelbeitrag entrichtet (0, 10 DM Al
tersgeld/1,-- DM Beitrag), immerhin 17 mal besser gestellt. 
Die Rentenwirksamkeit seines Beitrags ist aber immerhin 
noch um ca. ein Drittel höher als im Falle der ostdeutschen 
Landwirte (rd. 0,07 DM Versichertenrente/1,-- DM Beitrag). 

LANDBAUFORSCHUNG VÖLKENRODE 



Die Ergebnisse d ieser verglei
chenden Gegenüberstellung legen 
die Schlußfolgerung nahe, die LAH 
möglichst rasch auf die FNL zu 
übertragen (oder die Begünstigung 
der westdeutschen Landwirte auf
zuheben). Soll das günstige Bei
trags-Leistungs-Verhältnis der LAH 
in die FNL übernommen werden, 
so ist zu klären, wie das dadurch 
entstehende, zusätzliche Finanzie
rungsdefizit gedeckt werden soll. 
Für die Finanzierung wichtig ist 
auch die Beantwortung der Frage, 
welche "alten Lasten• einer in den 
FNL neu gegründeten LSV allge
mein und LAH im besonderen zu
geordnet werden sollen. Der vom 
Interessenstandpunkt der berufs
ständischen Organisationen der 
Landwirtschaft her gesehen ver
ständliche Vorschlag, Beitragszah
ler aus der FNL zu übernehmen 
und die ihnen entsprechende 
Gruppe von Leistungsempfängern 
im allgemeinen Sozialversiche
rungssystem zu belassen, würde 
sich zu Lasten anderer Gruppen 
auswirken. 

Übersicht 5: Vergleich der Beiträge und Leistungen in der gesetzlichen Altcrs
slcherung west- und ostdeutscher I.andwirte (DM/Monat in Werten 
von 1992) 

Bis zur Ein Landwirt i n Ei n Landwirt in 
Altersgre nze Westdeutsch land Ostdeutschland 

von den 
Versicherten er hä l t für einen e r hält für einen Renten-
erreichbare Alterskassenbeitrag vers i cherungsbeitrag 

Zahl der in Höhe von i n Höhe von 
Beitr ags jahr e 2 6 bis 2 69 DM 

(je nach Zuschußk las se) 
371, 70 DM 1 185 1 85 DM 

(volle r Re- (halber Re-
ein Al t ersge ld gelbeitrag) gelbeitr ag) 

f ür Verhei ratet e eine Vers i chertenrente 
von von 

"' 30 964 ,03 752 ,32 3 76,16 

------------- ------------------------ ------------- ----------15 664,85 37 6 ,16 188 , 08 

25 864,3 1 626 , 1 6 313 , 47 

35 l 063,76 877,71 438 , 8 5 

45 l 263,22 l 128,48 5 6 4 , 24 

Quelle : Ei gene Berechnungen 

4 . 3 Auswirkungen auf die Agrarstruktur 

Die Agrarstruktur und auch der Wandel der Agrarverfassung 
in den FNL werden durch politische Entscheidungen zur 
agrarsozialen Sicherung beeinflußt, wenn - wie in den voran
gegangen Ausführungen wiederholt aufgezeigt - landwirt
schaftlich Erwerbstätige in Betrieben unterschiedlicher Orga
nisationsform und Größe ungleich behandelt werden. Diese 
Verzerrung der Anreizstrukturen erfolgt durch die LAH (nach 
deren Übertragung auf die FNL) z.B. dadurch, daß Angehöri
ge von Genossenschaften und Arbeitnehmer (unabhängig von 
der Organisationsform der Unternehmen) dann dem 
ungünstigeren Beitrags-Leistungs-Verhältnis der GRV unterlie
gen, was aus betriebswirtschaftlicher Sicht nichts anderes als 
eine indirekte Verteuerung der Arbeitskraft im Vergleich zu 
den LAH-Landwirten bedeutet. In dieselbe Richtung wirkt die 
bereits in Abschnitt 3 erläuterte Tatsache, daß selbständige 
Landwirte und deren hauptberuflich mitarbeitende Familien
angehörige in der LKV, Genossenschaftsmitglieder und Arbeit
nehmer (z.B. auf den Nachfolgeorganisationen der LPGen) 
dagegen in einer anderen gesetzlichen Krankenkasse versi
chert sind und sich infolgedessen höhere Beiträge für die zu
letzt Genannten ergeben. Einen weiteren Nachteil erleiden die 
von der sektorspezifischen Sozialversicherung (bis auf die 
LUV) Ausgeschlossenen dadurch, daß sie Beiträge zur Arbeits
losenversicherung entrichten müssen, die für die LAH
Landwirte und deren mitarbeitende Familienangehörige nicht 
anfallen. 

Ein weiteres, im Bereich der Struktureffekte anzusiedelndes 
Problem bildet die Hofabgabeklausel, die nach wie vor als das 
"Kernstück der agrarstrukturpolitischen Zielsetzung der Alters
hilfe" (so Stumpf, 1992, S. 174) bezeichnet wird - offen
sichtlich wegen ihrer Rmktion als ein Legitimationsargument 
für den hohen Bundesmittelanteil (vgl. G i es e , 1992, S. 195). 
Bei Liebte betrachtet ergibt die Beibehaltung der Hofabgabe
klausel (vgl. Hagedorn, 1981a) und erst recht ihre Uber
tragung auf die spezifischen Verhältnisse der FNL wenig Sinn. 
Denkbar ist beispielsweise, daß im Falle der Wiedereinrichter 
oft kein junger Betriebsleiter zur Verfügung steht, dessen 
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Status als Hofnachfolger schon lange feststeht, sondern dem 
Betroffenen die notwendige Zeit zur Suche eines Nachfolgers 
eingeräumt werden muß. Aber auch wenn dieser feststeht, so 
ist er vielleicht noch zu jung, mit der Ausbildung noch nicht 
fertig oder muß eine landwirtschaftsbezogene Ausbildung 
nachholen. Auch ist älteren Wiedereinrichtern ohne Hofnach
folger eine Auflösung ihres Betriebes in der Regel nicht zuzu
muten, weil die noch nicht lange zurückliegenden Investitio
nen zur Wiedereinrichtung sich noch nicht amortisiert haben 
und entwertet werden würden. Außerdem sind sie möglicher
weise auf ein Zusatzeinkommen zur Rente angewiesen. Im 
übrigen stellt sich die Frage, was die erklärterweise auf eine 
Verbesserung der Agrarstruktur ausgerichtete Hofabgabeklau
sel noch bewirken soll, wenn sie auf die in den FNL ver
gleichsweise zahlreich anzutreffenden Betriebe mit erhebli
cher Größe angewandt wird. 

S Schlußfolgerungen 

Die ersten Erfahrungen mit der Übertragung von LUV und 
LKV auf das Beitrittsgebiet und ebenfalls die Schwierigkeiten, 
die sowohl die Übertragung der LAH als auch die Beibehal
tung des Status Quo erwarten lassen, haben eines deutlich ge
macht: Durch den Beitritt der FNL zur Bundesrepublik und 
die sich daraus ergebende Notwendigkeit der Übertragung 
der agrarsozialen Sicherungssysteme der Bundesrepublik 
gerät deren sektorspezifische Ausgestaltung unter zusätzli
chen Legitimations- und potentiellen Anpassungsdruck. Viele 
der bereits seit Mitte der 70er Jahre - und verstärkt in den 80er 
Jahren - kritisierten Problempunkte werden nun im Gefolge 
der Übertragung erneut thematisiert. 

Dies gilt zunächst für Regelungsbereiche, die primär dem 
Ziel der sozialen Sicherung zuzuordnen sind. Hier ist zu 
fragen, ob nicht die spezifischen Bedürfnisse der in der Land
wirtschaft des Beitrittsgebiets Erwerbstätigen Lösungen erfor
dern, die von den Bestimmungen, die bislang für die "alte 
Bundesrepublik" gelten, abweichen oder diese im Sinne des 
andersartigen Sicherungsbedarfs ergänzen. Dies gilt etwa für 
die Betriebs- und Haushaltshilfe, die nur dem Sicherungsbe
dürfnis von neu eingerichteten Einzelbetrieben entspricht, 
bislang allerdings durch das Fehlen der LAH im Beitrittsgebiet 
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Übersicht 6: Verhältnis zwischen Altersgeld für Verheiratete bzw. Versicherten
rente und Alterskassen- bzw. Rentenversicherun~beitrag west
und ostdeutscher Landwirte (errechnet aus Werten für 1992) 

nicht verläßlich mit Altenteilslei
stungen der nachfolgenden Genera
tion rechnen können. Ein Anspruch 
hierauf ist ferner schwierig zu be
gründen, weil letztere oft keine ent
wickelten Betriebe übernimmt, son
dern selbst noch einen großen Teil 
des Aufbaus leisten muß. Weitere 
Problempunkte sind die problema
tische Anwendung der Hofabgabe
klausel in Ostdeutschland sowie die 
hier wegen der transformationsbe
dingten Mobilitätsprozesse minde
stens ebenso wie in Westdeutsch
land dringende Notwendigkeit der 
Einführung von Wanderversiche
rungsvere inbarungen und die Frage 
nach der von der LAH in den FNL 
zu übernehmenden "Alten Last" . 

Zahl der Beitrags- bzw. q, 30 1 5 25 35 45 
Versicherungsjahr e 

Landwirte in Westdeuts chland ... 
Zus chuß- Beitrag, ... e rha l ten fü r 1 DM/Monat Be itrag ein 
klasse (DM/ Monat) Verhe iratetena ltersgeld von .. . DM/Monat 

l 26 1, 2 4 1 , 70 1, 33 1,17 1,08 

2 27 1,19 1, 64 1,28 1,13 1,04 

3 28 1, 15 1, 58 1, 23 1,09 1,00 

4 29 1,11 1 , 53 1, 19 1,05 0,97 

5 34 0, 95 1, 30 1, 02 0 ,89 0,83 

6 4 3 o, 75 , 1, 03 0 , 89 0,71 0,65 

7 57 0, 56 0, 78 0 , 61 0, 53 0,49 

8 78 0,41 0 , 57 0 ,44 0,39 0,36 

9 111 0,29 0 ,4 0 0 , 3 1 0,27 0,25 

10 153 0 ,2 1 0 , 29 0 , 23 0 ,20 0,18 

11 211 0 ,15 0,21 0 ,16 0,14 0,13 

Rege l -
beitrag 269 0,12 0 ,16 0 ,13 0 ,11 0,10 

Landwirte in Ostdeutschland ... 
Be itrags - Beit r ag ... er halt e n f ür 1 DM Beitrag/Monat 

Viele der hier festgestellten Pro
bleme und Handlungserfordernisse 
sind im wesentlichen dem Umstand 
zuzuschreiben, daß die Übertra
gung des agrarsozialen Sicherungs
systems der Bundesrepublik auf die 
FNL impliziert, historisch gewachse
ne Einrichtungen, die auf die spezi
fischen Sicherungsbedürfnisse der 
bäuerlichen Familienbetriebe der 
alten Bundesrepublik zugeschnitten 
und durch eine für sie entwickelte 
Agrarpolitik geprägt sind, auf eine 
sich im tiefgreifenden Wandel be
findende Agrarstruktur und Agrar
verfassung zu transformieren, deren 
Gestalt sich deutlich vom Agrarsek
tor Westdeutschlands unterscheidet 
und auch in Zukunft unterscheiden 
wird. Ein möglicher Ausweg aus 
dieser. Problematik bestünde darin, 
die sektorspezifischen Einrichtun
gen der sozialen Sicherung nur auf 
diejenigen landwirtschaftlichen Un
ternehmen des Beitrittsgebiets zu 
übertragen, die denen der Alt
Bundesländer entsprechen, für die 
·diese Systeme konzipiert worden 
sind. Dies würde bedeuten, 
Wieder- und Neueinrichter von Ein
zelbetrieben und Mitunternehmer 
in Personengesellschaften im Bei-

optionen (DM/Monat) eine Vers i chert enrente von ... DM/Monat 

Volle r 
Regel - -
beitrag 371,70 

Halber 
Rege l -
beitrag 185,85 

1 
einhe itlich 0,07 

1 
Einkorn-
mens ge- individue ll 
rechter bemessen 
Beitrag 

Quelle : Eigene Berechnungen 

nur lückenhaft verwirklicht ist. Für Betriebe mit einer anderen 
Organisationsform stellt sie jedoch keine adäquate Sicherung 
dar und sollte hier durch monetäre Leistungen ersetzt werden. 
Als korrekturbedürftig ist außerdem die niedrige Höhe der 
Verletztenrenten für landwirtschaftliche Unternehmer in der 
LUV hervorzuheben, die im Beitrittsgebiet durch das häufige 
Fehlen einer Absicherung im Familienverband eine besonders 
problematische Sicherungslücke darstellt. 

Im Hinblick auf die angestrebte Ausdehnung der LAH auf 
das neue Bundesgebiet stellt sich die Frage nach der Ange
messenheit des Teilsicherungskonzepts, nicht nur wegen der 
abweichenden Sicherungsbedürfnisse von Erwerbstätigen in 
anders als familienwirtschaftlich organisierten Betrieben, son
dern auch weil Wieder- und Neueinrichter von Einzelbetrie
ben wegen der zu erwartenden Häufigkeit der Wiederaufgabe 
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trittsgebiet in die LSV-Sonder
systeme zu integrieren, Beschäftigte in anderen Unterneh
mensformen im Beitrittsgebiet dagegen in die allgemeinen Sy
steme der sozialen Sicherung einzubeziehen. Eine solche 
Lösung der Übertragungsprobleme wird allerdings durch die 
zusätzlichen Zielsetzungen agrarstruktur- und -einkommens
politischer Natur, die mit dem LSV-System verflochten sind, 
enorm erschwert, weil sie dadurch verteilungspolitisches 
Konfliktpotential birgt. Der Ausschluß einer großen Zahl land
wirtschaftlicher Betriebe von Einkommenstransfers in be
trächtlichem Ausmaß würde der proklamierten Chancen
gle ichheit der unterschiedlichen Organisationsformen der Be
triebe im Beitrittsgebiet klar zuwiderlaufen. Dies wird zwar im 
Bereich der LKV ohnehin bereits praktiziert, die Problematik 
stellt sich aber im Bereich der LAH in einer deutlich größeren 
Dimension. 
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Die politischen Entscheider stehen hier vor folgendem 
Handlungsdilemma: Unterbleibt die Übertragung der LAH auf 
die ostdeutschen landwirtschaftlichen Unternehmer und blei
ben diese in der GRV versichert, kommen sie nicht in den 
Genuß der umfangreichen Einkommenstransfers über Bei
tragsermäßigungen in der LAH. Ein solcher Verstoß gegen 
den Grundsatz der Gleichbehandlung auf Dauer dürfte weder 
politisch gewollt noch durchführbar sein. Entscheidet man 
sich dagegen für eine Übertragung, so ist schwerlich eine 
Lösung vorstellbar, die eine Benachteiligung der in Form juris
tischer Personen wirtschaftenden landwirtschaftlichen Unter
nehmen gegenüber privaten Wieder- und Neueinrichtern aus
schließt, ganz abgesehen von der damit verbundenen Vor
zugsbehandlung gegenüber anderen Personengruppen in den 
PNL und besonders denjenigen, die sich in einer schwierigen 
Einkommens- oder Anpassungssituation befinden. Für den 
immer wieder proklamierten Ausweg, das LSV-System von 
agrarstrukturellen und einkommenspolitischen Funktionen zu 
entkleiden und die Bundesmittel für "gezielte agrarstrukturelle 
Anpassungshilfen" (Sc h e e I e, 1991, S. 130) zu verwenden, 
liefern die im Gefolge der Übertragung des LSV-Systems auf 
die FNL verstärkt zutage tretenden Probleme eines sektoralen 
Sondersystems demnach zusätzliche Argumente. 

Eine Konzeption dieser Alternative könnte auf folgende 
Leitvorstellungen aufbauen: Erstens würden dann alle nicht 
der Abdeckung eines Strukturdefizits dienenden Bundesmittel 
aus ihrer derzeitigen Verwendung als Beitragsermäßigungen 
herausgenommen. Zweitens müßte aber die Landwirtschaft 
nicht auf sie verzichten, sondern sie würden in einen "agrarso-· 
zialen Anpassungsfonds" überführt und von diesem anders als 
bisher verteilt. Drittens dürfte der Einsatz dieser Mittel dann 
keiner langfristigen Festlegung mehr unterliegen wie ge
genwärtig in der LSV, sondern müßte immer wieder gezielt 
und befristet zur sozialen Milderung und rascheren Auflösung 
von Anpassungsproblemen und ungünstiger Lebenslagen ver
wendbar sein. 

Eine Verwendung der Zuschüsse außerhalb der sozialen Si
cherung würde_ allerdings voraussetzen, daß die EG ihre Defi
nition von wettbewerbsverzerrenden Beihilfen nach Art. 92, 
Abs. 1, EWG V, die die Integration von Beihilfen in Sozialver
sicherungssysteme fördert, entsprechend ändert und den Ein
satz eines agrarsozialen Anpassungsfonds auf nationaler 
Ebene toleriert. Sonst würde die o.g. Änderung die Bereit
schaft erfordern, der EG ein deutlich größeres Mitspracherecht 
über den Umfang der Mittel und die Kriterien ihrer Vergabe 
zuzubilligen und damit eines der letzten und bedeutendsten 
Refugien nationaler Regelungskompetenz im Agrarsektor par
tiell aus der Hand zu geben. Eine solche Lösung kann als un
wahrscheinlich gelten. 

Zusalllßle.nfassung 

Getrennt nach Sicherungssystemen und insbesondere auf 
die soziale Sicherungsfunktion und die Finanzierungs- und 
Verteilungswirkung der getroffenen institutionellen Regelun
gen bezogen, behandelt der Beitrag zunächst den bisherigen 
Stand der Übertragung des agrarsozialen Sicherungssystems 
der Bundesr~publik auf die ihr beigetretenen Neuen Bundes
länder. Die Ubertragung der Landwirtschaftlichen Kranken
versicherung (LKV) u~ Landwirtschaftlichen Unfallversiche
rung (LUV) auf das Beitrittsgebiet werden in ihrer spezifischen 
Ausgestaltung dargestellt und danach gefragt, ob ihre Ausge
staltung dem spezifischen Sicherungsbedarf der Versicherten 
entspricht, bzw. welche Folgen die lediglich partielle Einbe
ziehung der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft der Neuen 
Bundesländer in die LKV nach sich zieht. Weiterhin werden 
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zentrale Problempunkte angesprochen, die bei der Übertra
gung der bislang im Beitrittsgebiet nicht eingeführten Land
wirtschaftlichen Altershilfe (LAH) erwartet werden können. 

Die Übertragung eines auf die spezifischen Sicherungsbe
dürfnisse der bäuerlichen Familienbetriebe der 'alten' Bundes
republik ausgerichteten sektoralen Sondersystems auf die 
Neuen Bundesländer, deren Agrarstruktur hinsichtlich Be
triebsgrößenstruktur und Vielfalt der Organisationsformen er
heblich von denjenigen Westdeutschlands abweicht, erweist 
sich dabei als eine Aufgabe, die außergewöhnliche inhaltli
che und politische Anforderungen an das Konfliktverarbei
tungsvermögen der Agrarpolitik stellt und weiterhin stellen 
wird. Die politischen Entscheidungsträger stehen dabei vor 
folgendem Dilemma: Entscheidet man sich für eine Übertra
gungslösung, die sich am Status Quo der 'alten' Bundesrepu
blik orientiert, so impliziert dies eine Benachteiligung der in 
Form juristischer Personen wirtschaftenden landwirtschaftli
chen Unternehmen des Beitrittsgebiets gegenüber privaten 
Wieder- und Neueinrichtern. Dies wird bereits im Fall der 
LKV praktiziert. Unterbleibt dagegen die Übertragung und 
verbleiben damit die landwirtschaftlichen Unternehmer des 
Beitrittsgebiets in der Gesetzlichen Rentenversicherung, so 
würde die deutsch-deutsche Teilung in diesem Bereich der 
Agrarpolitik fortgeschrieben und insbesondere die Gruppe 
der ostdeutschen landwirtschaftlichen Unternehmer von Ein
kommenstransfers in beträchtlichem Ausmaß ausgeschlossen. 

Transforming soclal securlty in agrlculture in the New 
Federal States in Germany1 problems and prospects 

This article deals with problems involved in the introduc
tion of the specialized insurance system for the agricultural 
population existing in the Federal Republic of Germany 
(FRG) in the New Federal States. Tue system comprises old -
age insurance, health insurance and accident insurance. Tue 
paper initially presents problems in implementing health and 
accident insurance, which are already in force in Eastern Ger
many, and subsequently discusses other rnajor topics in the 
forthcoming debate about transformation of the old-age insu
rance system in the New Federal States. 

The analysis of impacts on social security, and of financial 
and distributive effects regarding all three types of insurance 
leads to the conclusion that there are two rnain obstacles to 
overcome in order to create an integrated, well-balanced solu
tion: On the one band, in the 'Old' FRG, a special system was 
set up for social security of self-employed farmers and, at the 
same time, fulfilled objectives of income and structural pofi
cies. On the other band, in the New Federal States, differen
ces in structure and organization of agriculture as compared 
to the 'Old' FRG must be taken into account. Hence, political 
decision-makers are in a dilemma: Introducing a similiar agri
cultural insurance system without significant changes in the fi
nancing system would exclude rnany registered cooperatives 
and corporations from subsidies of considerable importance. 
Not introducing such measures would create further dispari
ties between New and Old Federal States and would mean to 
sustain the division between the agricultural populations in 
both parts of 9ermany in social security matters. 
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